
www.greenpeace.de

Klimapaket Autoverkehr
Mit welchen Maßnahmen der PKW-Verkehr
in Deutschland auf Klimakurs kommt



Klimapaket Autoverkehr
Mit welchen Maßnahmen der PKW-Verkehr
in Deutschland auf Klimakurs kommt

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Döppersberg 19

42103 Wuppertal

www.wupperinst.org

Im Auftrag von Greenpeace e.V.
August 2021

Autor:innen
Thorsten Koska (Projektleitung)

Ulrich Jansen

Stefan Werland

Alina Wetzchewald

     Kein Geld von Industrie und Staat
Greenpeace ist eine internationale Umweltorganisation, die mit gewaltfreien Aktionen für den Schutz
der Lebensgrundlagen kämpft. Unser Ziel ist es, Umweltzerstörung zu verhindern Verhaltensweisen
zu ändern und Lösungen durchzusetzen. Greenpeace ist überparteilich und völlig unabhängig von Politik
und Wirtschaft. Mehr als 630.000 Fördermitglieder in Deutschland spenden an Greenpeace und gewährleisten 
damit unsere tägliche Arbeit zum Schutz der Umwelt, der Völkerverständigung und des Friedens.

Impressum  Greenpeace e.V., Hongkongstr. 10, 20457 Hamburg, Tel. 040 / 3 06 18 - 0  mail@greenpeace.de, www.greenpeace.de

Politische Vertretung Berlin Marienstraße 19 – 20, 10117 Berlin,  V.i.S.d.P. Tobias Austrup  Titelfoto: © Paul Langrock / Greenpeace  Stand 08/2021    S 0366 1



Kurzstudie: Klimapaket Autoverkehr Wuppertal Institut 

Wuppertal Institut | 3 

Inhaltsverzeichnis 
Inhaltsverzeichnis 3 
1 Einleitung: Für den Klimaschutz im Verkehr ist schnelles Handeln nötig 4 
2 Vorgehensweise zur Wirkungsabschätzung 9 
3 Maßnahmen des Klimapakets Autoverkehr 11 

3.1 Reform der Kraftfahrzeugsteuer und Einführung einer 
Neuzulassungssteuer 11 

3.2 Reform der Förderung von Elektrofahrzeugen 17 
3.3 Reform der Dienstwagenbesteuerung 22 
3.4 Abbau klimaschädlicher Subventionen 26 
3.5 Autoabschaffprämie 30 
3.6 Moratorium zum Neu- und Ausbau des Straßennetzes des Bundes 33 
3.7 Zulassungsverbote für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor 38 
3.8 Anhebung des CO2-Preises für Diesel- und Benzinkraftstoffe 42 

4 Fazit 46 
5 Literaturverzeichnis 48 

 

 



Kurzstudie: Klimapaket Autoverkehr Wuppertal Institut 

Wuppertal Institut | 4 

1 Einleitung: Für den Klimaschutz im Verkehr ist schnelles 
Handeln nötig 

Ausgangslage: Die Klimawirkung des Verkehrs in Deutschland  

Der Verkehrssektor ist das Sorgenkind beim Klimaschutz in Deutschland. Während 
die anderen Sektoren kleinere oder größere Fortschritte beim Klimaschutz machen, 
stagnieren die Emissionen des Verkehrs auf hohem Niveau. Im Jahr 2019, vor dem 
coronabedingten Einbruch, hat der Verkehr in Deutschland 165 t CO2-Äquivalente 
ausgestoßen1. Die Emissionen lagen damit fast auf dem gleichen Niveau wie 1990. 
Ein Grund für die gleichbleibend hohen Emissionen ist der weiterhin wachsende 
Verkehr. Dieses Wachstum hat die – ohnehin eher kleinen – Effizienzgewinne der 
vergangenen Jahre wieder aufgefressen. Hauptverursacher dieser Emissionen ist mit 
96% der Straßenverkehr, darunter machen Pkw rund 60% der Emissionen aus, und 
gut 35% entfallen auf Lkw und andere Nutzfahrzeuge.  

Diese Kurzstudie fokussiert daher auf Maßnahmen, die beim Pkw als größtem Verur-
sacher von CO2-Emissionen ansetzen. 

Der Anteil des Pkw-Verkehrs an den Treibhausgas-Emissionen ist dabei höher als 
sein Anteil an der Verkehrsleistung, was an seinen hohen spezifischen Emissionen 
liegt. Während derzeit das durchschnittliche Auto je Personenkilometer 143 g CO2 
emittiert2, verursacht der öffentliche Verkehr deutlich geringere Emissionen –Lini-
enbusse rund 80 g je Personenkilometer, Straßen- und U-Bahnen sowie Regional-
züge im Schnitt 55 g, und der öffentliche Fernverkehr mit Bahnen und Reisebussen 
nur 29 g CO2 je km.  

Der langsame Abwärtstrend bei den spezifischen Emissionen von neuen Pkw, den es 
in den vergangenen Jahrzehnten gab, ist bereits 2016 zum Erliegen gekommen – 
seitdem steigen die Emissionen der  neuzugelassenen Pkw wieder. Ein wesentlicher 
Grund ist der Trend zu größeren, höher motorisieren und schweren Fahrzeugen, ins-
besondere von SUV, die im Schnitt 25% mehr Energie verbrauchen und CO2 emittie-
ren als ein durchschnittlicher Pkw3. Der SUV-Anteil an den Neuzulassungen lag 2016 
erst bei knapp 13 Prozent, heute (1. Halbjahr 2021) sind es bereits fast 24 Prozent4.  
Elektrofahrzeuge konnten in den vergangenen Jahren noch keine relevanten Markt-
anteile erzielen, die den Emissionstrend umgekehrt hätten. Aktuell nehmen jedoch 
die Neuzulassungen deutlich zu – gut 12 Prozent der Neuzulassungen waren im ers-
ten Halbjahr 2021 reine E-Fahrzeuge.  

Zusammengefasst: Verkehrswachstum, Dominanz des Pkw-Verkehrs und weiterhin 
hochemittierende Autos sind ein zentrales Hemmnis für den Klimaschutz im Ver-
kehr. Ein wirksamer Klimaschutzpfad im Verkehrssektor muss daher nicht nur, aber 
mit besonderem Fokus die Potenziale zur CO2-Reduktion beim Pkw nutzen. 

–––– 
1 Umweltbundesamt 2021 
2 Hierbei ist der durchschnittliche Besetzungsgrad von 1,5 Personen je Fahrzeug berücksichtigt. Umweltbundesamt 2020d  
3 IEA 2019 
4 Statista 2021a nach KBA 
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Handlungsbedarf: Eine ambitionierte Verkehrswende ist nötig 

Nach dem in diesem Jahr überarbeiteten Klimaschutzgesetz muss der Verkehrssek-
tor seine Emissionen bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 1990 senken, bis 2045 müs-
sen sie bei Null liegen. Nach einer drei Jahrzehnte währenden Stagnation macht al-
lein diese Halbierung binnen eines Jahrzehnts eine disruptive Transformation not-
wendig. Aus Perspektive eines Budgetansatzes, der das für Deutschland verbleiben-
den Treibhausgasbudget zur Erreichung der Pariser Klimaziele im Zeitverlauf be-
trachtet, muss der Minderungspfad sogar noch steiler verlaufen. Denn das Minde-
rungsziel der Bundesregierung von -55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 und eine 
Klimaneutralität bis 2045 wird aller Voraussicht für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels 
mit 50-prozentiger Sicherheit nicht ausreichen. Der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen hat 2020 in seinem Gutachten Für eine entschlossene Umweltpolitik in 
Deutschland und Europa deutlich gemacht, für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ein 
deutlich höheres Ambitionsniveau notwendig ist und Klimaneutralität deutlich frü-
her erreicht werden muss5.  

Nachfolgend ist grafisch dargestellt, welche Differenz zwischen der Referenzentwick-
lung für die CO2-Emissionen im Verkehr und den Klimazielen liegt -  einerseits dem 
Zielpfad des Klimaschutzgesetztes und andererseits einem ambitionierteren Zielpfad, 
der die verbleibenden Emissionsbudgets nach dem Budgetansatzes berücksichtigt. 6   

 

Abbildung 1: Emissionsentwicklung in der Baseline-Entwicklung mit bereits geplanten Maßnahmen, 
geltende Emissionsziele des Klimaschutzgesetzes und Reduktionspfad nach Budgetan-
satz (Eigene Darstellung nach UBA 2020c, BMU 2021, Wuppertal Institut 2020) 

–––– 
5 SRU 2020, Wuppertal Institut 2020  
6 Die Emissionsentwicklung in der Baseline basiert auf den Maßnahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung aus 

Januar 2020 nach Berechnung des UBA (2020c), ergänzend wurden die Wirkungen des bereits beschlossenen CO2-Preises 
sowie der erwarteten Verschärfung der EU-Flottengrenzwerte (vgl. Kapitel 2) vom Wuppertal Institut abgeschätzt. Die Emis-
sionsziele Klimaschutzgesetz wurden in der Novelle des Klimaschutzgesetzes im Juni 2021 verschärft (BMU 2021). Beim 
Budgetansatz wird von einem Restbudget für Deutschland in Höhe von 4,3 Gt CO2 ab 2020 ausgegangen, die bei kontinuier-
licher Reduktion eine CO2-Neutralität bis 2035 notwendig macht. (Wuppertal Institut 2020, SRU 2020). Der Anteil des Ver-
kehrs an diesem Budget wird mit 20% angenommen. 
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Demnach ergibt sich in Summe für die Jahre 2022-2030 eine CO2-Lücke im Zielpfad 
des Klimaschutzgesetzes von 218 Mio. t CO2-Äq. Basierend auf einem Budgetansatz, 
der auf eine Erreichung des 1,5-Grad-Ziels mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ab-
zielt,  ist im gleichen Zeitraum von einer Lücke von 708 Mio. t Co2-Äq. auszugehen.  

 
In der vorliegenden Kurzstudie zeigen wir Optionen auf, wie diese Lücke geschlossen 
werden kann. Die in dieser Studie dargestellten Instrumente können bei ambitionier-
ter Umsetzung einen ganz erheblichen Beitrag zu den für die Zielerreichung notwen-
digen CO2-Minderungen leisten. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die ver-
schiedenen dargestellten Instrumente oftmals eine ähnliche Wirkungsrichtung ha-
ben, beispielsweise den Shift bei den Antriebstechnologien zu beschleunigen oder die 
Verkehrsmenge zu reduzieren. Die hier abgeschätzten CO2-Minderungswirkungen 
der einzelnen Instrumente können daher nicht addiert werden.  

Aktuelle Studien zeigen, wie ambitioniert die Verkehrswende sein muss, damit 
Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral werden kann. Dazu ist eine Kombina-
tion mehrerer Strategien wichtig: 

n die Reduzierung des bisher wachsenden Verkehrsaufwands durch kürzere und 
weniger Wege 

n die Verlagerung von klimaschädlichen Verkehrsmitteln wie Auto, Flugzeug und 
Lkw auf die Schiene, den ÖPNV, Rad- und Fußverkehr sowie Sharing-Mobilität 

n die Verbesserung der technischen Effizienz sowie eine effizientere Nutzung und 
Organisation des Verkehrs 

n die Antriebswende hin zu erneuerbar angetriebenen Fahrzeuge, insbesondere 
Elektromobilität   

Im Szenario „Klimaneutrales Deutschland 2045“ wird skizziert, welche Veränderun-
gen im Verkehr dafür bereits in den kommenden Jahren umgesetzt werden müssen7. 
Ein großer Teil der Maßnahmen betrifft dabei den Pkw-Verkehr: Bis 2030 nimmt der 
Pkw-Verkehr um 11 Prozent ab und wird auf den Umweltverbund aus Bus und Bahn, 
Rad- und Fußverkehr verlagert. Der Besetzungsgrad von Pkw steigt durch die geteilte 
Nutzung von Fahrzeugen. Spätestens ab 2032 dürften nur noch rein elektrisch ange-
triebene Pkw zugelassen werden, um bis 2045 einen klimaneutralen Verkehr zu er-
reichen – aber auch nur, wenn die Bestandsflotte schneller als bislang durch neue 
Fahrzeuge ersetzt wird. Vorher werden deutlich effizientere Verbrennungsfahrzeuge 

–––– 
7 Prognos, Öko-Institut, Wuppertal Institut 2021 
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notwendig – bis 2025 müssten diese um 14 Prozent, bis 2030 um 28 Prozent effizi-
enter sein als heutige Neuwagen. Insgesamt sinken damit die CO2-Emissionen von 
Neufahrzeugen bis 2030 um rund 75 Prozent. Perspektivisch sinkt auch der Pkw-Be-
stand – bis 2045 auf 34 Mio Pkw.  

Neben den Maßnahmen, die den Pkw-Verkehr betreffen, wird auch die Notwendig-
keit zur Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs, zum Ausbau des Schienennetzes 
und zur Verlagerung des Güterverkehrs beschrieben, ebenso wie eine Antriebswende 
für Lkw sowie im Luft- und Schiffverkehr. Den größten Beitrag zum Klimaschutz lie-
fern jedoch die Maßnahmen, die beim Pkw ansetzen – deren Emissionen von 107 
Mio t CO2-Äquivalenten (2016) gehen in dem Szenario bis 2030 um mehr als die 
Hälfte auf 49 Mio t zurück, bis sie 2045 bei Null liegen. 

Politikinstrumente als Hebel der Verkehrswende 

Um diese Veränderungen tatsächlich zu erreichen, ist eine Kombination unterschied-
licher Handlungsansätze und Politikinstrumente auf verschiedenen politischen Ebe-
nen nötig. 

Ein wichtiger Ansatz ist dabei das Zusammenwirken von „Push“- und „Pull“-Maß-
nahmen. Während Pull-Maßnahmen finanzielle Anreize und regulative Begünstigun-
gen für klimafreundlichere Verkehrsmittel bedeuten, sorgen Push-Maßnahmen kom-
plementär dazu durch negative Anreize oder Verbote für schlechtere Bedingungen 
klimaschädlicher Fahrzeuge. 

Dabei ist eine Kombination verschiedener Instrumententypen sinnvoll, die als Push- 
und Pull-Faktoren wirken: ordnungsrechtliche Regulierungen setzen mit Ge- oder 
Verboten einen rechtlichen Rahmen – vom Tempolimit bis zum Verbot der Neuzu-
lassung von Verbrennungsfahrzeugen. Ökonomische Instrumente setzen Preisan-
reize, insbesondere über Steuern und Abgaben – wie etwa der CO2-Preis, eine verän-
derte Kraftfahrzeugsteuer oder eine Verkehrserzeugungsabgabe. Maßnahmen der 
Raum- und Verkehrsplanung haben Einfluss auf die Ausgestaltung von Infrastruktu-
ren – wie ein Moratorium für den Ausbau von Fernstraßen oder der beschleunigte 
Ausbau von Schienen- und Radverkehrsnetzen. Kommunikative Instrumente können 
auf das Mobilitätshandeln von Verkehrsteilnehmer:innen wirken – Mobilitätsma-
nagement zählt hierzu ebenso wie Kurse für Ecodriving.   

Diese Instrumente haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. So sind ord-
nungsrechtliche Eingriffe durch direkte Ge- oder Verbote ein starker Eingriff, der 
eine hohe Wirksamkeit aufweist – aber durch die konkrete Festlegung auch unflexi-
bel sind. Ökonomische Instrumente sind in ihrer Wirkungsweise flexibler - während 
das Ordnungsrecht für alle Adressaten gleichermaßen verbindlich ist, erlauben öko-
nomische Instrumente, das komparative Kostenvorteile genutzt werden können und 
damit eine Zielerreichung volkswirtschaftlich günstiger möglich ist. Allerdings kön-
nen sie auf Akteure mit unterschiedlicher Kaufkraft verschieden stark wirken – da-
her ist bei deren Ausgestaltung die sozioökonomische Wirkung zu berücksichtigen. 
Planerische Instrumente haben einen direkten Einfluss auf Verkehrsangebote und 
Raumwiderstände, jedoch treten die Wirkungen durch lange Planungs- und Umset-
zungszeiträume erst mit deutlicher Verzögerung ein. kommunikative Instrumente 
stoßen in der Regel auf deutlich weniger Widerstände als die anderen 
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Instrumententypen und sind relativ kostengünstig umzusetzen; da sie als „Soft Mea-
sures“ nicht sanktionsbewehrt sind, ist die Wirkung stark kontextabhängig. 

Aufgrund der verschiedenen Vor- und Nachteile der Instrumente erscheint daher 
eine Kombination unterschiedlicher Instrumententypen sinnvoll, um eine bestmögli-
che Wirkung zu erreichen. Zudem können die benötigten Einsparungen nur durch 
einen Mix verschiedener Instrumente erreicht werden. 

Bisher umgesetzte Politikinstrumente für einen weniger klimaschädlichen Pkw-Ver-
kehr Deutschland sind, wie die Entwicklung der Emissionen zeigt, mit Abstand nicht 
ambitioniert genug zur Erreichung der Klimaziele. Häufig haben sie allenfalls symbo-
lischen Charakter, ohne eine spürbare Lenkungswirkung zu entfalten – so etwa die 
noch vor der Jahrtausendwende eingeführte Ökosteuer-Komponente der Energie-
steuer oder die recht geringe Spreizung der Kraftfahrzeugsteuer nach Emissionen. 
Beispiele aus vielen anderen Ländern zeigen, dass mittels gezielter, ambitioniert aus-
gestalteter Instrumente eine stärkere Lenkungswirkung auf die Zusammensetzung 
der Pkw-Flotte und die Verkehrsmittelnutzung erzielt werden kann.  

Vorgehen in der Studie 

In der vorliegenden Kurzstudie werden relevante Politikinstrumente skizziert, die zu 
einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Pkw-Verkehrs beitragen können. 
Im Einzelnen sind dies: 

n Reform der Kraftfahrzeugsteuer und Einführung einer Neuzulassungssteuer 
n Förderung von Elektrofahrzeugen 
n Reform der Dienstwagenbesteuerung 
n Abbau der klimaschädlichen Subventionen Dieselprivileg und Pendlerpauschale 
n Autoabschaffprämie 
n Moratorium zum Neu- und Ausbau des Straßennetzes des Bundes 
n Neuzulassungs-Verbot für Verbrennungsfahrzeuge 
n Anhebung CO2-Preis 

Dabei werden unterschiedliche Wirkungsrichtungen adressiert:  

n Das Halten von Autos wird insgesamt deattraktiviert (Autoabschaffprämie, Kfz-
Steuer).  

n Bei der Neuanschaffung von Pkw werden Anreize bzw. Vorgaben für CO2-är-
mere Fahrzeuge gesetzt (Förderung Elektrofahrzeuge, Kfz- und Neuzulassungs-
steuer, CO2-Preis, Verbrennerverbot, Dienstwagenregelung).  

n Die Nutzung des Pkw wird gegenüber anderen Verkehrsträgern des Umweltver-
bundes weniger attraktiv gestaltet (Straßen-Ausbau-Moratorium, CO2-Preis, 
Pendlerpauschale, Dieselprivileg, Dienstwagenregelung)  

Die Studie geht bei den einzelnen Maßnahmen auf politische und rechtliche Rah-
menbedingungen ein, die bei der Umsetzung der Instrumente zu beachten sind. Bei-
spiele aus anderen Ländern werden aufgegriffen, um Praxistauglichkeit und Wirkung 
der Instrumente exemplarisch aufzuzeigen. Die jeweilige Ausgestaltung der Instru-
mente und ggf. in Frage kommende Ausgestaltungsoptionen werden beschrieben. 
Auf Basis dieser Definition des Instruments werden die CO2-Einsparungen der ein-
zelnen Instrumente auf Basis eines Wirkungsmodells abgeschätzt.  
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2 Vorgehensweise zur Wirkungsabschätzung 
Um Hinweise auf das CO2-Minderungspotenzial der in diesem Bericht dargestellten 
Instrumente zu erhalten ist durch das Wuppertal Institut für sechs der Instrumente 
eine quantitative Wirkungsabschätzung durchgeführt worden – zur Reform der 
Kraftfahrzeugsteuer und Einführung einer Neuzulassungssteuer, zur Förderung von 
Elektrofahrzeugen, zur Autoabschaffprämie, zum Moratorium zum Neu- und Ausbau 
des Straßennetzes des Bundes, zum Neuzulassungsverbot für Verbrennungsfahr-
zeuge sowie zur Anhebung des CO2-Preises. 

Bei zwei der dargestellten Instrumente wird auf eine an anderer Stelle bereits durch-
geführte Wirkungsabschätzung zurückgegriffen – für die Reform der Dienstwagen-
besteuerung sowie für den Abbau der klimaschädlichen Subventionen Dieselprivileg 
und Pendlerpauschale.  

Die Wirkungsabschätzung stellt die CO2-Emissionen dar, die mit der ambitionierten 
Umsetzung der Instrumente bis zum Zielzeitraum (i.d.R. ist dies das Jahr 2030) ge-
genüber einer Baseline-Entwicklung eingespart werden könnten. Die Baseline-Ent-
wicklung beschreibt die vom Pkw verursachten Emissionen in Deutschland, die ent-
stehen würden, wenn die in der Studie enthaltenen Instrumente nicht angewendet 
würden.  

Bei der Wirkungsabschätzung werden alle beim Betrieb der Pkw verursachten CO2-
Emisisonen abgebildet. Dies umfasst auch die Emissionen aus der Stromherstellung, 
die für den Betrieb lokal emissionsfreier Elektroautos benötigt wird. Nicht berück-
sichtigt dagegen sind etwaige Emissionszuwächse beispielsweise bei öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die zusätzlich entstehen würden, wenn ein verstärkter Umstieg vom 
Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel einen Ausbau des bestehenden Angebotes erfor-
derlich machen würde. 

Die Wirkungsabschätzungen der einzelnen Instrumente basieren auf der jeweiligen 
Art und dem jeweiligen Umfang der induzierten verkehrlichen Wirkung:  

n einen verstärkten Shift bei den Antriebstechnologien der Fahrzeuge hin zu sparsa-
meren und /oder kohlenstoffärmeren und kohlenstofffreien Antriebskonzepten, 

n einen zu Lasten schwerer und hochmotorisierter Fahrzeuge steigenden Anteil 
kleiner, leichterer und geringer motorisierter Fahrzeuge an der Gesamtflotte,  

n eine Zunahme der technischen Effizienz der Antriebssysteme mit zurückgehenden 
fahrzeugkilometerspezifischen Energieverbräuchen oder um 

n einen Rückgang der insgesamt zurückgelegten Fahrzeugkilometer des Pkw-Ver-
kehrs in Deutschland. 

Für diese möglichen beziehungsweise angestrebten Wirkungen der Instrumente wer-
den die mit einer ambitionierten Umsetzung erreichbaren CO2-Wirkungen abge-
schätzt und ausgewiesen. Es wird jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
die Wirkungen der einzelnen Instrumente nicht addiert werden können, wenn meh-
rere Instrumente parallel umgesetzt werden. Der Grund hierfür ist, dass die verkehr-
lichen Effekte der Instrumente oftmals sehr ähnlich sind und bei kombinierter Um-
setzung nicht eindeutig einem Instrument zugeschrieben werden könnten. Die Wir-
kungen der verschiedenen Maßnahmen wurden jeweils unabhängig voneinander be-
rechnet – so geht etwa in die Wirkungsabschätzung zur Kfz- und Zulassungssteuer 
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von einem weiter verfügbaren Angebot von Verbrennungsfahrzeugen nach 2025 aus, 
während diese Fahrzeuge in der Maßnahme zum Neuzulassungsverbot ab 2025 nicht 
mehr verfügbar sind. Für die Wirkungsabschätzung werden sowohl maßnahmenspe-
zifische als auch übergreifende Randbedingungen angenommen. Während die spezi-
fischen Annahmen in den jeweiligen Maßnahmen dargestellt sind, gelten folgende 
Annahmen übergreifend:  

Preiselastizitäten im Pkw-Verkehr 

Die vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Anfang 2021 veröffent-
lichte Studie Drive Less, Drive Better, or Both? Behavioral Adjustments to 
Fuel Price Changes in Germany 8 kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem bei den 
benzinbetriebenen Fahrzeugen die Fahrleistung mit steigendem Benzinpreis zurück-
gehe. Dies gelte für alle Einkommensgruppen und auch geographischen Räume 
gleichermaßen. Die Preiselastizität für die Nachfrage beim Pkw-Verkehr wird in der 
RWI-Studie mit 0,25 angesetzt. Sie bewegt sich dabei in dem Bereich, der auch in der 
Studie Klimaschutz im Verkehr 2030 der Agora Verkehrswende gesehen wird. In der 
Studie der Agora Verkehrswende bewegen sich die Elastizitäten für die Pkw-Ver-
kehrsnachfrage die Kilometerkosten betreffend im Bereich von -0,15 bis -0,3. In der 
hier durchgeführten Wirkungsabschätzung wird hier von einer Preiselastizität von 
0,25 ausgegangen. 

Neufassung der EU-Flottenemissionsgrenzwerte  

Ein wichtiges Instrument, das bereits heute Einfluss auf die spezifischen Emissionen 
der in der EU zugelassenen Neufahrzeuge hat, sind die verbindlichen Flottengrenz-
werte für CO2-Emissionen. Der aktuell geltende Grenzwert von 95 g CO2/km sinkt 
nach bisher geltender Regelung bis 2025 um 15 % und bis 2030 um 37,5 % gegen-
über den Emissionswerten von 20219. Aktuell wird die Verordnung überarbeitet, um 
zur Erreichung der ambitionierteren europäischen Klimaziele (minus 55 % ggü 1990 
bis 2030) beitragen zu können. Im Juli hat die EU-Kommission in ihrem Plan „Fit 
for 55“ hierzu vorgeschlagen, dass neue Pkw bis 2030 nicht nur um 37,5 %, sondern 
um 55 % weniger CO2 emittieren dürfen als 2021.10 Auch wenn dieser Vorschlag im 
Zuge der Beratungen mit europäischem Parlament und dem Rat noch modifiziert 
werden dürfte, wird er als aktueller Verhandlungsstand als Baseline für die Wir-
kungsabschätzung zugrunde gelegt.  

–––– 
8 vgl. Alberini, Horvath, Vance 2021  
9 Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Festsetzung von CO2- Emissi-

onsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011. 

10 Proposal for a Regulation of the European Parliament of the European Parliament and the Council amending Regulation (EU) 
2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light com-
mercial vehicles in line with the Union’s increased climate ambition 
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3 Maßnahmen des Klimapakets Autoverkehr 

3.1 Reform der Kraftfahrzeugsteuer und Einführung einer 
Neuzulassungssteuer 
Das bisherige Kfz-Steuersystem für Pkw wird grundlegend reformiert. Die Kfz-Steuer 
steigt künftig progressiv mit dem CO2-Ausstoß des Fahrzeuges und richtet sich zu-
dem auch nach dem Fahrzeuggewicht. 

Neu eingeführt wird eine einmalige Zulassungssteuer beim Neukauf eines Fahrzeu-
ges, die progressiv ansteigend an den CO2-Emissionen orientiert ist. E-Fahrzeuge 
sind dabei von der Zulassungssteuer befreit.  

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressaten: Pkw-Käufer:innen sowie Pkw-Nutzer:innen sowie durch die verän-
derte Nachfrage auch Autohersteller. 

n Wirkungsrichtung: Änderung des Fahrzeugangebots der Automobilhersteller, Än-
derung des Kaufverhaltens durch veränderte Kostenstruktur von Neufahrzeugen 

 Politische Handlungsebene und Status Quo  

Für die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer ist seit 2009 der Bund zuständig, seit er 
die Ertrags- und Verwaltungshoheit von den Ländern übernommen hat; erhoben 
wird die Steuer seit 2014 durch den Zoll. Die Steuer wird durch Halter von Kraftfahr-
zeugen jährlich gezahlt. Ihre Höhe bestimmt sich für Fahrzeuge, die seit Juli 2009 
erstmals zugelassen wurden, nach den Parametern Antriebsart, Hubraum sowie spe-
zifischen CO2-Emissionen. Die Hubraumkomponente ist nach Antriebsart differen-
ziert: Für Fahrzeuge mit Otto- und Wankelmotoren werden je angefangenen 100 cm3 

2 Euro fällig, für Dieselfahrzeuge je 9,50. Der höhere Dieselsteuersatz soll dabei ei-
nen Ausgleich für die Begünstigung von Dieselkraftstoff bei der Energiesteuer bilden. 
Die CO2-Komponente beträgt für Fahrzeuge, die bis Dezember 2020 zugelassen wur-
den, durchgängig 2 € je g CO2 pro km; unter 95 g/km fällt dabei keine CO2-Kompo-
nente an. Seit Januar 2021 gelten für Neufahrzeuge gestaffelte Steuersätze: Der Satz 
von 2 € je g CO2 steigt ab 115g CO2/km auf 2,20 € und in vier weiteren Schritten auf 
bis zu 4 € für Emissionswerte von über 195 g CO2 je Kilometer. Hiermit soll ein stär-
kerer Anreiz für die Anschaffung emissionsärmerer Fahrzeuge gesetzt werden11. Das 
aktuelle jährliche Aufkommen aus der Kfz-Steuer beträgt 9,2 Mrd. Euro12. 

Auf Grund der relativ geringen Spreizung und des insgesamt sehr niedrigen Steu-
erniveaus bestehen keine hinreichenden Anreize für den Erwerb und Besitz energie-
sparsamer und CO2-emissionsarmer Fahrzeuge. Das große Potenzial zur CO2-Minde-
rung, dass in einer Reduzierung des Fahrzeuggewichts liegt, wird durch eine feh-
lende Gewichtskomponente der Steuer ebenfalls nicht adressiert. 

Im Vergleich zu anderen EU-Staaten ist das Niveau der Kraftfahrzeugbesteuerung in 
Deutschland insgesamt sehr niedrig: Bei den Gesamtabgaben liegt Deutschland im 

–––– 
11 Zoll 2021 
12 UBA 2020a 
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europäischen Vergleich im unteren Drittel13. Die vom UBA berechneten Verkehrs-
steuereinnahmen je zugelassenem Pkw liegen in Deutschland im Schnitt bei Jährlich 
217 Euro je Pkw, während es in Dänemark über 1.700 Euro sind, in den Niederlan-
den über 900 Euro oder im Vereinigten Königreich gut 400 Euro14. Eine Zulassungs-
steuer für Neufahrzeuge besteht in Deutschland nicht, damit ist Deutschland einer 
von nur fünf EU-Staaten ohne Zulassungssteuer. 

Praxisbeispiele  

Beispiele aus mehreren europäischen Ländern zeigen, dass eine stärkere Spreizung 
der Steuern mit einem deutlich höheren Steuerniveau bei hohen CO2-Emissionen 
eine Auswirkung auf die Zusammensetzung der Neuzulassungs-Flotte hat.  So haben 
die Niederlande die Besteuerung von Pkw stark an den CO2-Emissionen ausgerichtet. 
Die dortige Neuzulassungsteuer ist progressiv ausgestaltet und steigt mit höheren 
CO2-Emissionen in mehreren Stufen an – bis 72 g/km werden für Fahrzeuge mit Ot-
tomotor nur 2 Euro je g CO2 /km fällig, während der Steuersatz oberhalb von 153 
g/km auf 429 Euro steigt. Für ein Fahrzeug mit Emissionen von 120 g/km beläuft 
sich die Zulassungssteuer auf rund 5.000 Euro, bei 150 g/km ist die Steuer mit 
10.o00 Euro schon doppelt so hoch; reine Elektrofahrzeuge sind dagegen von der 
Steuer befreit.  

 

Abbildung 2: CO2-Komponente der niederländischen Zulassungssteuer („BPM“), Quelle: UBA 2020a, 
nach Belastingsdienst (2019) 

Im Ergebnis sind die CO2-Emissionen neu zugelassener Pkw in den Niederlanden 
besonders stark zurückgegangen – während die Emissionen pro km bei Neufahrzeu-
gen in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten um 28 % zurückgingen, sanken 
sie in den Niederlanden zwischen 2000 und 2019 um rund 43 %. Mit gut 98 g CO2 je 

–––– 
13 DIW 2018 
14 UBA 2020a 
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Abbildung 7: CO2-Komponente der niederländischen Zulassungssteuer („BPM“) 

 
QuelleG Belastingdienst Q_]^fR 

Folgendes Rechenbeispiel (Tabelle 4)vergleicht die Zulassungssteuer eines Dieselfahrzeuges mit 
für die EU durchschnittlichen CO2-Emissionen (120 g/km) mit der eines Fahrzeuges mit hohen 
Emissionen (160 g/km). Verglichen wird die derzeitige Besteuerung jeweils mit Werten vor dem 
Beginn der Reformen 2010 und während der Reformen bis 2013. Der Vergleich zeigt deutlich, 
dass die Steuererhöhung für Fahrzeuge mit durchschnittlichem CO2-Ausstoß überschaubar ist 
und damit im Schnitt keine signifikante Mehrbelastung der Fahrer erzeugt. Darüber hinaus zeigt 
das Beispiel, dass die Steuern für hohe Emissionsklassen schnell und erheblich steigen und so 
klare Hemmnisse für den Kauf eines Fahrzeuges mit hohen CO2-Ausstößen liefern. War die 
Steuerbelastung für beide Fahrzeuge vor 2010 noch gleich, so betrug der Unterschied in der 
Steuerbelastung in 2010 rund 1.800 Euro und in 2019 bereits über 10.000 Euro.  
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km haben die Niederlande im europäischen Vergleich einen der niedrigsten CO2-
Flottenemissionswerte neuer Pkw15. In Norwegen, wo hohe Steuern auf den Import 
und Erwerb sowie die Haltung von Kraftfahrzeugen bestehen, sind Elektroautos von 
Mehrwertsteuer, Importsteuer und Kfz-Steuer befreit und somit um die Hälfte (z.T. 
mehrere 10.000 Euro) günstiger als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge. Dies hat zu 
einem starken Anstieg der zugelassenen E-Fahrzeuge geführt - bereits 2019 machten 
Elektrofahrzeuge 42 Prozent der Neuzulassungen aus16. 

Maßnahmenbeschreibung  

Die hier beschriebene Maßnahme wurde vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirt-
schaft (FÖS) im Auftrag von Greenpeace entwickelt und wird im Klimapaket Auto-
verkehr unverändert übernommen17. 

Reform der Kfz-Steuer 

Die Kfz-Steuer beruht künftig auf zwei Komponenten. Statt der heutigen Orientie-
rung an Hubraum und CO2 bilden in Zukunft Gewicht und CO2-Emissionen die Be-
steuerungsgrundlage. Die Gewichtskomponente wird progressiv in vier Stufen umge-
setzt: bis zu einem Fahrzeuggewicht von 999 kg fällt für diese Komponente kein Be-
trag an, ab 1000 kg werden je kg 0,10 Euro fällig, jedes Kilogramm ab 1.400 kg wird 
mit 0,40 Euro besteuert, und ab 1.800 kg verdoppelt sich der Betrag je kg auf 80 
Cent. Die Weiterentwicklung der Kfz-Steuer dient vornehmlich fiskalischer Stabilität 
aufgrund kontinuierlicher jährlicher Einnahmen, während das Aufkommen aus der 
Neuzulassungssteuer volatiler ist. 

Anzahl der Neuzulassungen nach Gewicht;  
Gewichtskomponente der reformierten Kfz-Steuer 

 

Anzahl Neuzulassungen nach CO2-Emission; 
CO2-Komponente der reformierten Kfz-Steuer 
und aktuell 

 

 

Abbildung 3: Steuerhöhe der Komponenten Gewicht und CO2; Quelle: FÖS 2020a, EEA 2017 

–––– 
15 UBA 2020a, ACEA 2020 
16 Hennicke et al. 2021 
17 FÖS 2020a 
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komponente in Euro. Die Darstellung verdeutlicht 
die Anreizwirkung der Steuer. Besonders leichte 
Pkw (bis 999 kg) sind steuerfrei. Rund die Hälfte aller 
Fahrzeuge fällt in die gemäßigte Stufe 2, in der die 
Komponente maximal 40 Euro beträgt. Für beson-
ders schwere Pkw ab 1.800 kg erhöht sich die Steuer 
mit jedem zusätzlichen Kilogramm deutlich 
(0,80 Euro).  

Abbildung 21: Anzahl der NZ nach Gewicht und 
Höhe der Besteuerung nach Reform 

 
Quelle: eigen Darstellung auf Grundlage (EEA 2017) 

 

Die Spreizung der Gewichtskomponente – und 
damit ihre Lenkungswirkung – ist deutlich stärker als 
die der aktuellen Hubraumkomponente. D.h. ver-
brauchsärmere Kleinwagen zahlen eine geringere 
Kfz-Steuer als heute, während besonders schwere, 
verbrauchsintensive und klimaschädliche Fahrzeu-
ge eine deutlich höhere Kfz-Steuer zahlen. 

Ziel des Vorschlags ist nicht, dass Steueraufkommen 
zu erhöhen: die durchschnittliche Belastung über 
alle Neuzulassungen hinweg ist ähnlich hoch, so 
dass von einem ähnlich hohen Steueraufkommen 
auszugehen ist.  

Es wird nicht mehr zwischen Diesel und Benzin oder 
anderen Antriebsarten unterschieden. Dafür müs-
sen die Energiesteuersätze für Diesel und Benzin 
gemäß dem Äquivalenzprinzip (also nach CO2-
Gehalt) angeglichen werden (siehe Empfehlungen 
von Agora Verkehrswende/Agora Energiewende 
2019; Kunert 2018; Öko-Institut/ICCT 2018). 

Es gibt keine Ausnahme für BEV oder anderen al-
ternativen Antriebsformen, da alle Pkw an der Infra-
strukturfinanzierung beteiligt werden sollen. Der 
Steuervorteil für emissionsärmere Pkw ergibt sich in 
erster Linie durch die niedrigere Zulassungssteuer 
sowie die CO2-Komponente in der Kfz-Steuer.  

CO2-Komponente 

Neben der Einführung der Gewichtskomponente 
sieht das Konzept eine Stärkung der CO2-
Komponente vor. Die aktuelle Regelung wird stär-
ker gespreizt und differenziert (siehe Abbildung 22). 

Abbildung 22: Spreizung der CO2-Komponente 
in der Kfz-Steuer 

  
Quelle: eigene Darstellung 

 

Aktuell wird jedes gCO2/km ab 95 g mit 2 Euro be-
steuert (blaue Linie in Abbildung 22). Die Reform 
sieht stattdessen fünf Stufen vor: 

� Stufe 1: 0 Euro je gCO2/km bei 0 - 50 g 

� Stufe 2: 1 Euro je gCO2/km bei 51 - 95 g 

� Stufe 3: 2 Euro je gCO2/km bei 96 - 120 g 

� Stufe 4: 4 Euro je gCO2/km bei 120 – 180 g 

� Stufe 5: 8 Euro je gCO2/km ab 180 g 
 

Wie im Vorschlag für eine Zulassungssteuer orien-
tieren sich die ersten Stufen an den „Super-Credits“ 
sowie den EU-Flottenzielen für 2021 und 2030. 

Für den Großteil aller Fahrzeuge steigt die Höhe der 
CO2-Komponente damit nur mäßig an. Der durch-
schnittliche Emissionswert eines neu zugelassenen 
Pkw in Deutschland betrug im Jahr 2018 rund 
130 gCO2/km. Im aktuellen System sind dafür jähr-
lich 70 Euro zu zahlen, nach der Reform wären es 
135 Euro. Aufgrund der deutlich höheren Spreizung 
ab 120 g und 180 g verdoppeln sich die Gesamtein-
nahmen aus der Komponente jedoch in etwa (cete-
ris paribus).  

Die Reform beider Komponenten soll auch für Be-
standsfahrzeuge gelten. Um Fahrzeughalter*innen 
ausreichend Zeit für Anpassungsmaßnahmen zu 
gewähren, wäre eine um fünf Jahre verzögerte Ein-
führung für bereits zugelassene Pkw denkbar. 

Sobald die Marktdurchdringung der Elektromobili-
tät ausreichend vorangeschritten ist, sollte auch für 
Elektrofahrzeuge eine Verbrauchskomponente 
(z. B. in kWh/km) ähnlich der CO2-Komponente für 
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Die CO2-Komponente wird ebenfalls progressiv ausgestaltet, in 5 Stufen fallen stei-
gende Steuersätze je Gramm CO2 an. Fahrzeuge mit Emissionen unter 50 g CO2/km 
sind in dieser Komponente steuerbefreit, von 51 g bis 95 g beträgt der Steuersatz 1 
Euro je g CO2, in den nächsten Stufen verdoppelt sich der Satz: zwischen 96 g und 
120g beträgt er 2 Euro, von 120 g bis 180g 4 Euro, und ab 180g CO2/km 8 Euro. Für 
neuzugelassene Fahrzeuge gilt die Steuer sofort, für Bestandsfahrzeuge tritt sie nach 
2024 in Kraft. 

Neuzulassungssteuer 

Es wird eine einmalige, bei der Neuzulassung eines Pkw zu zahlende Zulassungs-
steuer eingeführt, die sich an den CO2-Emissionen orientiert. Die Zulassungssteuer 
setzt einen starken Preisanreiz beim Kauf eines Neufahrzeugs. Mit dieser Preissignal-
wirkung einer einmaligen Zahlung kann eine Zulassungssteuer eine höhere Len-
kungswirkung erzielen als die kontinuierlich zu zahlende Kfz-Steuer18. 

Die Steuer wird progressiv ausgestaltet – Fahrzeuge mit hohen Emissionen zahlen 
überproportional mehr als Niedrigemissionsfahrzeuge, um eine möglichst hohe Len-
kungswirkung zu erzielen. Fahrzeuge mit Emissionen zwischen 0 und 50 g CO2/km 
(BEV, PHEV sowie FCEV) bleiben steuerfrei, danach steigt der Steuersatz je g CO2 
stufenweise an – bis 95g wird jedes Gramm mit 20 Euro besteuert, über 210 g be-
trägt der Steuersatz 400 Euro je g CO2. (vgl. Tabelle 1)  

 

 

Tabelle 1: Steuersätze der Neuzulassungssteuer nach CO2-Emissionen je km; Quelle: FÖS 2020a 

Im Ergebnis beträgt die Neuzulassungssteuer für ein Fahrzeug mit Emissionen von 
100 g CO2/km 1.050 Euro, bei 120 g CO2/km 2.650 Euro, und bei Emissionen von 
150 g CO2/km werden bereits 6.250 Euro fällig. 

Insgesamt bleibt die Besteuerung durch Kfz-Steuer und Zulassungssteuer für leichte 
und verbrauchsarme oder alternativ angetriebene Fahrzeuge niedrig, steigt aber für 
schwere und hoch emittierende Fahrzeuge stark an. Halter eines VW e-UP (1.224 kg, 
keine direkten CO2-Emissionen) würden 22,40 Euro zahlen und wären von der Zu-
lassungssteuer befreit, für die Verbrennerversion des VW Up würden 44 Euro fällig, 
das sind 24 Euro mehr als heute. Dazu kommt einmalig die Zulassungssteuer von 
900 Euro.  Ein VW-Golf (116 g CO2/km, 1.235 kg) wird mit 110,5 Euro jährlich be-
steuert, die Zulassungssteuer beträgt 2.370 Euro. Ein Audi Q7 mit Emissionen von 

–––– 
18 Carl-Friedrich Elmer und Claudia Kemfert 2021: 363 
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4.2 Konkrete Ausgestaltung 

Das skizzierte Reformkonzept diskutiert die Einfüh-
rung einer einmaligen Zulassungssteuer (Malus) 
sowie eine Neugestaltung der jährlichen Kfz-Steuer. 
Während die Zulassungssteuer ausschließlich als 
Lenkungsinstrument gedacht ist, um die Dekarboni-
sierung des Verkehrssektors zu unterstützen, ver-
folgt die Kfz-Steuer in erster Linie das Ziel der lang-
fristigen fiskalischen Stabilität.  

Tabelle 2: Überblick zu diskutiertem 
Reformkonzept 

Primäres 
Ziel 

Instrument Ausgestaltung 

Lenkung Zulassungs-
steuer 

CO2-basiert mit 
progressiver 
Stufengestaltung 

Aufkommen Kfz-Steuer Basierend auf CO2 und 
Gewicht 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Bonus-Malus-System oder Zulassungssteuer? 

Grundsätzlich kann eine vergleichbare Lenkungs-
wirkung sowohl mit einem Bonus-Malus-System als 
auch einer Zulassungssteuer (Malus), welche die 
Kaufprämien (Bonus) finanziert, erreicht werden. 
Im Rahmen dieser Studie fokussieren wir auf die 
Umsetzung als Zulassungssteuer. 

Die Erfahrungen mit dem Bonus-Malus-System in 
Frankreich zeigen die Schwierigkeiten mit einem 
solchen System. Einige Forscher schätzen dessen 
ökologische Wirkungen als negativ ein, weil das 
System die Nachfrage nach Neuwagen angekur-
belt hat und die französische Flottengröße insge-
samt angewachsen sei (vgl. D’Haultfœuille u. a. 
2014). Darüber hinaus ist es schwierig, ein solches 
System auszubalancieren und in Frankreich muss-
ten in den ersten drei Jahren jeweils 300 Mio. Euro 
aus dem Staatshaushalt bereitgestellt werden, um 
die Boni zu finanzieren (Adelphi/Ecofys 2018).  

4.2.1 Einmalige Zulassungssteuer  

Die anstehende Reform der Kfz-Steuer wird zum 
Anlass genommen, eine einmalige Zulassungssteuer 
(oft Malus genannt) vorzuschlagen, wie sie in den 
meisten EU-Ländern zu finden ist. Die Zulassungs-
steuer kann als eigenständiges Instrument oder als 
Teil der Kfz-Steuer (z. B. als Hebesatz im ersten Jahr) 
gestaltet werden. Für die Lenkungswirkung ist die 
Unterscheidung jedoch unerheblich. 

In diesem Konzept ist die Zulassungssteuer in erster 
Linie als Lenkungsinstrument gedacht, das die Er-
reichung der EU-Flottengrenzwerte in den nächs-
ten Jahren sowie die Elektrifizierung des Straßen-
verkehrs unterstützen soll. Bemessungsgrundlage 

ist daher ausschließlich der CO2-Wert des Fahr-
zeugs. Langfristig bedeutet dies: mit sinkendem 
Anteil von Verbrennungsmotoren bei den Neuzu-
lassungen, wird auch das Aufkommen aus der Zulas-
sungssteuer wieder deutlich sinken. Dies entspricht 
der Idee der Lenkungswirkung. 

Tabelle 3 zeigt die Stufen der Besteuerung, Steuers-
ätze und die Spanne der Höhe der Besteuerung. Die 
Ausgestaltung ist von einem Grundgedanken gelei-
tet: klimafreundliche Fahrzeuge sollen gering be-
steuert werden – besonders klimaschädliche Fahr-
zeuge werden progressiv24 stärker besteuert. 

Tabelle 3: Steuersätze nach CO2/km 
CO2/km Euro je 

gCO2 Höhe der Steuer, Euro 
von bis 

0 50 0 0 
51 95 20 20 – 900 

96 120 70 970 – 2.650 
121 150 120 2.770 – 6.250 
151 170 180 6.430 - 9.850 
171 210 260 10.110 – 20.250 
211  400 ≥ 20.650 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Emissionsfreie Pkw sowie Pkw bis einschließlich 
50 gCO2/km (Stufe 1) sind steuerfrei. Das entspricht 
dem Grenzwert für die Gewährung von „Super-
Credits“ bei der Berechnung des Flottenverbrauchs 
und liegt unterhalb des EU-Flottenziels für 2030, 
das eine Reduktion von 30 % ggü. dem 95g-Ziel von 
2021 vorsieht. 

Pkw mit einem Emissionswert von 51 bis 
95 gCO2/km (Stufe 2) zahlen eine Zulassungssteuer 
in Höhe von 20 Euro für jedes Gramm über 65 g. 
Pkw mit einem Wert von 95 g zahlen demnach ein-
malig 900 Euro. Die Länderbeispiele Frankreich und 
Portugal (Kapitel 2.3.3, 2.3.4) zeigen, dass der Ein-
stieg der Steuer auf diesem Niveau für die konsis-
tente Lenkungswirkung des Instruments sinnvoll ist. 

Jedes gCO2 im Bereich 96 bis 120 gCO2/km (Stufe 
3) wird mit 70 Euro besteuert. In diesem Bereich 
liegt der Großteil aller derzeitigen Neuzulassungen 
in Deutschland (44 % gemäß EEA (2017)). Aufgrund 
der Steuerprogression trägt er aber unterproportio-
nal zum Aufkommen bei (rund 20 %). Die Höhe der 
Zulassungsteuer beträgt bei einem Emissionswert 
von 120 g 2.650 Euro. Die weiteren Stufen sind in 
Tabelle 3 beschrieben. 
                                                                                       
 
24 Im Gegensatz zur heutigen CO2-Komponente der Kfz-

Steuer, die linear nur 2 Euro pro Gramm CO2 aus-
macht, wird hier nicht nur die Steuerhöhe pro Gramm 
deutlich höher angesetzt, sondern sie steigt auch in 
Stufen an.  
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195 g CO2/km und einem Gewicht von 2,38 t kommt auf eine Kfz-Steuer von 1.115 
Euro, für die Zulassung sind 16.350 Euro zu zahlen19.  

Perspektivisch sollten die jeweiligen Grenzwerte und Steuersätze je nach Flottenent-
wicklung angepasst werden, um das Anreizniveau für energiesparsame und emissi-
onsarme Fahrzeuge aufrechtzuerhalten. 

Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Kfz- und Zulassungssteuern ergänzen sich mit den Kaufanreizen für Elektrofahr-
zeuge (vgl. Maßnahme „Förderung Elektrofahrzeuge“). Gemeinsam bilden beide 
Komponenten ein Bonus-Malus-System: Während der Erwerb von hochemittieren-
den Fahrzeugen verteuert wird, werden Niedrigemissionsfahrzeuge bezuschusst. Im 
Sinne eines Bonus-Malus-Systems werden die Einnahmen aus Kfz- und Zulassungs-
steuer zur gezielten Förderung von E-Fahrzeugen verwendet. 

Auch mit der Abschaffung des Dienstwagenprivilegs ergänzt sich die Maßnahme, da 
mit Abbau der steuerlichen Vergünstigungen für gewerblich zugelassene Fahrzeuge 
Zulassungs- und Kfz-Steuer auch für diese Fahrzeuge ihre volle Wirkung entfalten. 

Kosten / Einnahmen 

Mit der Kraftfahrzeugsteuer werden jährlich rund 9 Mrd. Euro eingenommen, von 
denen der überwiegende Teil (über 7 Mrd.) auf Pkw entfällt20. Die Wirkung auf die 
Einnahmen durch die Neuregelung der Kfz-Steuer sowie die Einführung einer Zulas-
sungssteuer kann hier nicht genau quantifiziert werden. Auf Basis der Zulassungs-
zahlen von 2017 wurde in der Studie des FÖS ein zusätzliches Steueraufkommen von 
14 Mrd. geschätzt, das auf die Zulassungssteuer zurückgeht. Allerdings bedingt die 
Lenkungswirkung zugunsten leichterer und weniger CO2 emittierender Fahrzeuge, 
dass diese Einnahmen sukzessive sinken. 

Wirkung der Maßnahme 

Es wird angenommen, dass es durch die Einführung einer Kfz-Zulassungssteuer, wo-
bei elektrisch betriebene Fahrzeuge von dieser Steuer befreit wären, zu einer gegen-
über der Baseline-Entwicklung verstärkten Verschiebung bei den Neuzulassungen 
weg von konventionellen Verbrennern hin zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
kommt. Die deutlich stärkere Ausrichtung der Kfz-Steuer an den kilometerspezifi-
schen CO2-Emissionen des Fahrzeuges bewirkt zudem, dass es innerhalb der An-
triebsklassen bei den Neuzulassungen zu einer Verschiebung bei den Fahrzeugseg-
menten hin zu sparsameren, kleineren, leichteren und geringer motorisierten Fahr-
zeugen kommt.  

Die Wirkungsabschätzung geht davon aus, dass es gegenüber der Baseline-Entwick-
lung eine verstärkte Verschiebung bei den Neuzulassungen hin zu Elektrofahrzeugen 
gibt: In der Baseline-Entwicklung sind 2030 50 Prozent der neu zugelassenen Fahr-
zeuge batterieelektrische Fahrzeuge, durch dieses Instrument würde der Anteil der 
batterieelektrischen Fahrzeuge an den Neuzulassungen in 2030 83 Prozent betragen. 

–––– 
19 FÖS 2020a 
20 UBA 2020a, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2019b 



Kurzstudie: Klimapaket Autoverkehr Wuppertal Institut 

Wuppertal Institut | 16 

Außerdem kommt es zu einer Verschiebung bei den Neuzulassungen von Verbrenn-
erfahrzeugen hin zu sparsameren Fahrzeugen, wodurch ein Anstieg der Flotteneffizi-
enz gegenüber der Dena-Leitstudie um weitere zehn Prozent erreicht wird.   

Die zukünftige Effizienzentwicklung für alle Antriebsarten wird dabei gemäß Techno-
logiemix-Szenario der Dena- Leitstudie zugrunde gelegt. Diese geht davon aus, dass 
der Effizienzgewinn bei Benzinern für den Zeitraum 2022 bis 2030 zwölf Prozent be-
trägt, für Dieselfahrzeuge 17 Prozent, für Gasfahrzeuge drei Prozent, für BEV sieben 
Prozent, für Hybride und Plug in-Hybride jeweils vier Prozent. 

Bei alldem wird eine gleichbleibende Gesamtfahrleistung gegenüber der Baseline-
Entwicklung angenommen. 

Insgesamt wird das mit der kombinierten Einführung der Zulassungs- und Neuaus-
richtung der Kfz-Steuer einhergehende CO2-Minderungspotenzial für den Zeitraum 
von 2022 bis 2030 auf insgesamt 28.537.000 Tonnen geschätzt. 
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3.2 Reform der Förderung von Elektrofahrzeugen 
Die Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
(Umweltbonus) vom 21. Oktober 2020 regelt die finanzielle Förderung des Kaufs 
oder des Leasings von elektrischen Fahrzeugen in Deutschland. Bei der Förderung, 
die sowohl batterie-elektrische Fahrzeuge als auch Plug in-Hybride umfasst, handelt 
es sich um eine Kaufprämie. Deren Höhe orientiert sich an der elektrischen Antriebs-
art und am Kaufpreis der Fahrzeuge. 

Diese Förderung wird in der Form umgestaltet, dass sich die Höhe der Förderung am 
Energieverbrauch je Fahrzeugkilometer orientiert. Je geringer der kilometerspezifi-
sche Energieverbrauch und die entsprechenden CO2-Emissionen des Fahrzeugs sind, 
desto höher fällt die Förderung für Kauf oder Leasing aus. Analog dazu sinkt die För-
derhöhe mit zunehmendem kilometerspezifischem Energieverbrauch der Fahrzeuge. 

Zudem fallen im Rahmen der Neuausrichtung der Förderung Plug in-Hybride zu-
künftig aus der Bundesförderung heraus, da sie weniger energieeffizient sind als bat-
terieelektrische Fahrzeuge und sie in der Praxis überwiegend mit Verbrennungsan-
trieb genutzt werden. Dadurch ergeben sich im Realbetrieb deutlich höhere CO2-
Emissionen, als die bei der Typzulassung und in der Verbrauchskennzeichnung an-
gegebenen Werte.21  

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressat: Diese Maßnahme zielt auf zwei Adressat:innengruppen ab. Zum einen 
sind dies die Pkw-Nutzer:innen, die ein elektrisches Fahrzeug kaufen oder leasen 
wollen. Die Autohersteller sind ein weiterer Adressat dieser Maßnahmen.  

n Wirkungsweise: Durch die attraktivere Förderung des Kaufs von sparsameren 
Fahrzeugen soll die Kauf- oder Leasingentscheidung dahingehend gelenkt wer-
den, dass bevorzugt Fahrzeuge mit geringem Energieverbrauch je Fahrzeugkilo-
meter angeschafft werden. Die Neuausrichtung der Förderung in Form einer be-
vorzugten Förderung kleinerer, leichterer und niedriger motorisierter Fahrzeuge 
soll eine starke Nachfrage in diesem Fahrzeugsegment bewirken. Dementspre-
chend sollen die Hersteller motiviert werden, verstärkt entsprechende Fahrzeuge 
zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. 

Politische Handlungsebene und Status Quo 

Die Zuständigkeit für die Neuausrichtung der Bundesförderung für den Kauf von 
Elektrofahrzeugen in Form der Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen liegt beim Bund. Ihm kommt die Aufgabe zu, die Förder-
klassen neu zu definieren und die jeweiligen Fördersummen je Förderklasse festzule-
gen. 

Es ist in jedem Falle eine Abstimmung des Bundes mit den Bundesländern sinnvoll, 
die eigene und die Bundesförderung ergänzende Förderprogramme für die Beschaf-
fung von elektrischen Fahrzeugen aufgelegt haben. Zu nennen ist hier beispielsweise 

–––– 
21 Greenpeace (2020) 
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die nordrhein-westfälische Förderung von elektrischen Nutzfahrzeugen (Kauf, Lea-
sing oder Langzeitmiete)22.  

Praxisbeispiele  

Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem Klimaschutz- und Konjunkturpaket 
für den Verkehr. In den nächsten Jahren sollen rund 20 Milliarden Euro in der EU 
für Kaufprämien für sogenannte saubere Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Wie kon-
kret diese Förderung ausgestaltet werden soll, d.h. welche Fahrzeuge in die Kategorie 
der sauberen Fahrzeuge fallen und welche Prämien gezahlt werden sollen, befindet 
sich derzeit noch in der politischen Abstimmung23. 

Auch im europäischen Ausland wie beispielsweise in Norwegen und Frankreich ori-
entiert sich die Höhe der Kaufprämie für neue Elektrofahrzeuge derzeit noch am 
Preis der Fahrzeuge24. In Frankreich jedoch erfolgt ergänzend die Förderung ge-
brauchter sparsamer Fahrzeuge in Anlehnung an deren CO2-Emissionen je Kilome-
ter. Für gebrauchte Verbrennerfahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von weniger als 137 
Gramm pro Kilometer beträgt die Förderung 1.500 Euro. Für Elektro- oder PHEV-
Fahrzeuge mit einer elektrischen Reichweite von mehr als 50 Kilometern beträgt sie 
2.500 Euro25. Die französische Regierung hat die Förderbedingungen zudem so aus-
gestaltet, dass auch das Haushaltseinkommen Einfluss auf die Förderhöhe hat. 
Haushalte mit einem Jahreseinkommen von weniger als 18.000 Euro können höhere 
Förderprämien in Anspruch nehmen, sofern parallel zur Neuanschaffung ein älteres 
Verbrennerfahrzeug stillgelegt wird26. Großbritannien hat die Förderung von PHEV, 
die zuvor mit bis zu 4.500 Pfund bezuschusst wurden, seit 2018 eingestellt, während 
BEV weiter gefördert werden.27 

Maßnahmenbeschreibung  

Der aktuell starke Zuwachs des Bestandes von batterie-elektrischen und Plug in-
Hybridfahrzeugen zeigt, dass die Förderung auch in ihrer jetzigen Ausgestaltung zum 
Markthochlauf elektrischer und teil-elektrischer Autos beiträgt. In ihrer derzeitigen 
Ausgestaltung gibt das Förderprogramm Kund:innen jedoch noch keinen direkten 
Anreiz zum Kauf besonders sparsamer Fahrzeuge.  

Die Neuausrichtung der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge verfolgt zwei Ziele. Zum 
einen soll der Hochlauf besonders sparsamer batterie-elektrischer Fahrzeuge be-
schleunigt und deren Anteil an der Gesamtflotte erhöht werden. Daher soll sich zu-
künftig die Höhe der Förderung am Energieverbrauch der Fahrzeuge bezogen auf die 
zurückgelegten Kilometer orientieren. Je geringer der kilometerspezifische Ver-
brauch ist, desto höher fällt die Förderung aus. Demgegenüber sinkt die Höhe der 

–––– 
22 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2021 
23 Balser et al. 2020, NABU e.V 2020, Kern 2020 
24 Lang 2020 
25 Werwitzke 2020 
26 Werwitzke 2020 
27 Miller 2018. 
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Förderung mit zunehmendem kilometerspezifischem Energieverbrauch der Fahr-
zeuge.  

Es gibt folglich drei Förderkategorien für Neufahrzeuge: 

n Kategorie 1: Förderung für Fahrzeuge mit einem Energieverbrauch von bis zu 15 
kW/h je 100 Kilometer mit 6.000 Euro 

n Kategorie 2: Förderung für Fahrzeuge mit einem Energieverbrauch von 15 bis 20 
kW/h je 100 Kilometer mit 4.000 Euro 

n Kategorie 3: Förderung für Fahrzeuge mit einem Energieverbrauch von mehr als 
20 kW/h je 100 Kilometer mit 2.000 Euro 

Auch in der modifizierten Form werden neue Fahrzeuge nur gefördert, wenn ihr 
Neupreis nicht mehr als 65.000 Euro beträgt.  

Für junge Gebrauchtfahrzeuge28 gelten die gleichen Förderkategorien, jedoch gerin-
gere Fördersummen. Damit soll eine Doppelförderung vermieden werden. 

n Förderung für Fahrzeuge mit einem Energieverbrauch von bis zu 15 kW/h je 100 
Kilometer mit 3.000 Euro 

n Förderung für Fahrzeuge mit einem Energieverbrauch von 15 bis 20 kW/h je 100 
Kilometer mit 2.000 Euro 

n Förderung für Fahrzeuge mit einem Energieverbrauch von mehr als 20 kW/h je 
100 Kilometer mit 1.000 Euro 

Zudem soll mit der Neuausrichtung die aus Nachhaltigkeits- und Klimaschutzper-
spektive nicht zielführende Förderung von Plug in-Hybriden beendet werden. Sie 
wird als nicht zweckmäßig angesehen, da Plug in-Hybride einen erheblichen Teil der 
Fahrt im Verbrenner- und nicht im elektrischen Antrieb bewegt werden29.  

Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Die Durchführung dieser Maßnahme ist mit der Maßnahme Verbot der Neuzulas-
sung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor abzustimmen. Solch ein Verbot würde 
de facto dazu führen, dass ab 2025 nur noch batterie-elektrische Fahrzeuge und 
Brennstoffzellenfahrzeuge neu zugelassen werden können und es somit spätestens zu 
diesem Zeitpunkt keiner Förderung batterie-elektrischer Fahrzeuge in Form einer 
Kaufprämie mehr bedarf. Diese Maßnahme hat somit kombiniert mit einem Ver-
brennerverbot zum Ziel, die Flottenzusammensetzung bei den Elektroautos bereits 
vor einem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie hin zu kleinen, leichten und spar-
sameren Fahrzeugen zu lenken. 

–––– 
28 vgl. Als junge Gebrauchtfahrzeuge gelten Fahrzeuge, die nicht älter sind als ein Jahr und weniger als 15.000 Kilometer zu-
rückgelegt haben, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Elektromobilitaet/faq-elektromobilitaet-03.html: 
29 Die Ende September 2020 vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI und dem International Council on 

Clean Transportation veröffentlichte  Studie Reale Nutzung von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (vgl. Fraunhofer-Institut für 
System- Und Innovationsforschung (ISI) 2020), die auf der Analyse der Fahrdaten von privat und dienstlich genutzten Plug 
in-Hybridfahrzeugen in Deutschland beruht, hat aufgezeigt dass der reale Kraftstoffverbrauch von Plug in-Hybridfahrzeugen 
im Mittel zwei bis vier Mal höher ist als von den Hersteller in Testzyklen ermittelt. Auch der reale elektrische Fahranteil be-
trägt nur die Hälfte dessen was die Hersteller der Fahrzeuge angegeben haben (vgl. Pietzsch, Joachim 2020). 
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Kosten / Einnahmen 

Im Jahr 2020 wurden rund 194.000 reine Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Unter 
Berücksichtigung der Verdopplung der Förderprämie von 3.000 auf 6.000 Euro im 
Juni 2020 bedeutet dies für 2020 ein Gesamtfördervolumen von über einer Milliarde 
Euro. Wie sich die Höhe der vom Bund zu erbringenden Summe für die Fortführung 
der Kaufprämie für reine Elektroautos in der hier beschriebenen modifizierten Ver-
sion entwickeln würde kann an dieser Stelle nur schwer abgeschätzt werden. Dies 
betrifft insbesondere die mögliche Entwicklung der Zahl der Neuzulassungen, wenn 
die Förderung von BEV modifiziert und die Förderung von PHEV eingestellt wird.  

Das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Glad-
bach prognostiziert in seinen Electromobility Report aus dem Dezember 2020, dass 
bis 2025 27 Prozent der in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeuge Plug in-Hybrid- 
und batterieelektrische Fahrzeuge sein werden30. Um eine Kostenabschätzung durch-
führen zu können, werden diese Prognosen zu Grunde gelegt, modifiziert und dort 
wo dies notwendig ist, durch eigene Annahmen ergänzt. Die Kostenabschätzung ba-
siert daher auf folgenden Annahmen: 

n Jährlich werden bis 2025 3.000.000 Pkw neu zugelassen31 
n Bei 27 Prozent dieser Neuzulassungen handelt es sich um BEV und PHEV-Fahr-

zeuge. Dies entspricht 810.000 Fahrzeugen32 
n Diese Fahrzeuge wiederum unterteilen sich in 550.000 BEV und 260.000 PHEV33 

Für den Bund würde zum einen die Kaufprämie für Plug in-Hybride entfallen, wenn 
deren Anschaffung zukünftig nicht mehr gefördert würde. 2020 betrug die Förder-
summe allein für die Plug in-Hybride bei fast 201.000 geförderten Fahrzeugen über 
800 Millionen Euro. Eine Neuausrichtung der Kaufprämie würde wahrscheinlich zu 
stark wachsenden Neuzulassungen von batterie-elektrischen Fahrzeugen und somit 
zu steigenden Ausgaben für die Förderung in diesem Segment führen. Steigenden 
Ausgaben an dieser Stelle würden jedoch zurückgehende Kosten durch den Wegfall 
der Förderung von Plug in-Hybriden entgegenstehen. 

Als Wirkung der modifizierten Kaufprämie wird angenommen, dass sich die Anteile 
der einzelnen Segmente der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge zu Gunsten kleinerer 
Fahrzeuge verschiebt. Diese liegen derzeit bei 60 Prozent in Mini bis Kompaktklasse, 
20 Prozent in Mittel bis Oberklasse sowie 20 Prozent in SUVs und Vans34. Es wird 
angenommen, dass die Neuausrichtung diese Verteilung auf 70 Prozent, 15 Prozent 
und 15 Prozent verschiebt.  

Die Kosten des Bundes für die Kaufprämie würden sich in diesem Falle bis 2025 auf 
etwa 2,8 Milliarden Euro erhöhen, wenn sich die Zahl der geförderten batterie-

–––– 
30 ecomento UG 2020 
31 eigene Annahme 
32 ecomento UG 2020 
33 Dies entspricht in etwa der Umkehr der CAS-Prognose, die eine Fortführung der Förderung in ihrer jetzigen Form zu Grunde 

legt 
34 Kraftfahrt-Bundesamt 2020 
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elektrischen Fahrzeuge wie hier zu Grunde gelegt entwickelt. Dies sind 1,8 Milliarden 
Euro mehr als für die Förderung reiner Elektrofahrzeuge in 2020 angewendet wurde.  

Dem stehen die 800 Millionen Euro der wegfallenden PHEV-Förderung entgegen. 

Wirkung der Maßnahme 

Die Staffelung der Höhe der Kaufprämie an den Energieverbrauch der Fahrzeuge be-
deutet eine Attraktivierung kleinerer gegenüber größeren Fahrzeugen und kann zu 
einer Verschiebung der Neuzulassungen zwischen den Pkw-Segmenten hin zu kleine-
ren Fahrzeugen führen. Als CO2-Minderungswirkung der modifizierten Kaufprämie 
wird angenommen, dass sich die Anteile der einzelnen Segmente wie im vorigen Ab-
schnitt beschrieben verschiebt.  

Da die Anschaffung von PHEV in dieser Maßnahme nicht mehr gefördert wird, steigt 
die Zahl ihrer Neuzulassungen nicht weiter an, sondern bleibt konstant35.  

Für den Zeitraum von 2022 bis 2024 wird von einem konstanten Emissionsfaktor für den La-
destrom ausgegangen, zudem wird eine unveränderte Jahresfahrleistung angenommen. 

Insgesamt wird die Minderungswirkung dieser Maßnahme für den Zeitraum bis ein-
schließlich 2024 gegenüber der Beibehaltung der derzeitigen Förderstrategie auf 
221.000 Tonnen CO2 geschätzt. 

 
 

 

 

 
  

–––– 
35 Als Grund dafür, dass die Zulassungszahlen für PHEV durch den Wegfall der Förderung nicht zurückgehen werden, wird an-

genommen, dass es vom Fahrzeugsegment, den zurückzulegenden Distanzen und den Einsatzfeldern der Fahrzeuge wei-
terhin Kund:innenkreise gibt, für die die Anschaffungen eines PHEV eine sinnvolle Alternative zu konventionellen oder rein 
elektrischen Fahrzeugen sein kann. Die Entwicklung in Großbritannien, in der eine vormalige PHEV-Förderung ausgelaufen 
ist, lässt diese Annahme plausibel erscheinen. 
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3.3 Reform der Dienstwagenbesteuerung  
Die Steuervorteile für Dienstfahrzeuge werden in Abhängigkeit von Fahrzeugtyp und 
Antrieb weitgehend reduziert. Die Maßnahme soll den Anreiz für Unternehmen ver-
mindern, Dienstfahrzeuge an Beschäftigte zu vergeben. Soweit weiterhin Dienstwa-
gen eingesetzt werden, bestehen künftig Anreize für Fahrzeuge mit geringen CO2-
Emissionen. 

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressaten sind Halter:innen und Nutzer:innen von gewerblichen Fahrzeugen so-
wie die Hersteller, auf deren Modellpolitik eine Änderung der Dienstwagenbe-
steuerung aufgrund des hohen Anteils gewerblicher Neuzulassungen einen Ein-
fluss haben dürfte.   

n Wirkungsweise: Die Maßnahme hat Einfluss auf das Kaufverhalten in Bezug auf 
gewerbliche Pkw. Für die Unternehmen, die gewerbliche Fahrzeuge halten, wird 
durch die geminderte Absetzbarkeit der Fahrzeuge der Steuervorteil gemindert, 
die Vergabe von Dienstwagen als Lohnersatz oder Gratifikation lohnt sich damit 
weniger. Bei dennoch benötigten gewerblichen Fahrzeugen werden Anreize für E-
Fahrzeuge gesetzt. Für die bisherigen Nutzenden von Dienstfahrzeugen wird die 
bislang kostengünstige private Nutzung teurer, wodurch kein Anreiz für die Nut-
zung eines Dienstwagens besteht – im Verhältnis dazu werden Alternativen des 
Umweltverbundes tendenziell attraktiver.  

Politische Handlungsebene und Status Quo  

Die steuerliche Absetzbarkeit von Dienstwagen und die pauschale Besteuerung der 
privaten Nutzung sind durch den Bund geregelt (Umsatzsteuergesetz, Einkommen-
steuergesetz).  

Anschaffung, Instandhaltung und Betrieb von Dienstwagen sind für das Unterneh-
men, das diese gewerblichen Fahrzeuge hält, aktuell vollständig von der Steuer ab-
setzbar. Diese Steuervergünstigung macht es für Unternehmen attraktiv, nicht nur 
tatsächlich zu gewerblichen Zwecken benötigte Fahrzeuge anzuschaffen, sondern 
auch Fahrzeuge, die vorrangig der privaten Nutzung der Beschäftigten dienen. Diese 
oftmals großen und hochmotorisierten Fahrzeuge werden vielfach als Gratifikation 
und Lohnbestandteil eingesetzt. 

Die private Nutzung eines Firmenwagens kann aktuell mit einer pauschalen Besteue-
rung in Höhe von 1% des Bruttolistenpreises des Fahrzeugs als geldwerter Vorteil be-
steuert werden. 36 Die Besteuerung von Dienstwagen ist im Einkommenssteuergesetz 
in §6 Abs. 1 Nr.4 geregelt. Mit der pauschalen Besteuerung werden im Durchschnitt 
weniger als 40% des tatsächlichen Vorteils ausgeglichen.37 Auf diese Weise profitie-
ren sowohl das Unternehmen als Dienstwagenhalter als auch die Arbeitnehmer:in-
nen, die den Dienstwagen nutzen. Elektrofahrzeuge werden zusätzlich begünstigt: 

–––– 
36 Umweltbundesamt 2016: 46 
37 FÖS 2021: 30 
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Für rein batterieelektrische Fahrzeuge sind nur 0,25% des Bruttolistenpreises jähr-
lich zu versteuern38, Plug-In-Hybride werden mit 0,5% besteuert39.  

Aufgrund des verbreiteten Einsatzes von Dienstwagen und der relativ kurzen Halte-
dauer dominieren gewerbliche Fahrzeuge den deutschen Neufahrzeugmarkt – rund  
65 Prozent der neuen Fahrzeuge werden gewerblich zugelassen40.  Die Fahrzeuge, die 
als Dienstfahrzeuge zugelassen werden, sind groß, hoch motorisiert und haben ver-
hältnismäßig hohe CO2-Emissionen; unter den Fahrzeugen in der Oberklasse entfal-
len überdurchschnittlich viele auf gewerbliche Halter. Damit bestimmt die Flotten-
politik der Unternehmen, die Dienstfahrzeuge einsetzen, maßgeblich die Struktur 
des Gebrauchtwagenmarktes und sorgt dort für ein großes Angebot hochmotorisier-
ter Fahrzeuge mit hohen CO2-Emissionen. Gleichzeitig sind Automobilhersteller für 
den Verkauf der renditeträchtigen Oberklasse-Limousinen stark auf die begünsti-
gende Dienstwagenbesteuerung angewiesen. Auch spielen gewerbliche Zulassungen 
eine Rolle für den Boom von Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen mit häufig im Realbetrieb 
hohen CO2-Emissionen, da kein besonderer Anreiz zur Nutzung im E-Modus besteht.  

Praxisbeispiele 

In Großbritannien und den Niederlanden wird bereits der geldwerte Vorteil nach den 
CO2-Emissionen berechnet.41 In Belgien werden ab 2026 nur noch emissionsfreie 
Firmenwagen von steuerlichen Vorteilen profitieren. Elektrische Neuwagen können 
ab 2026 zu 100% steuerlich absetzbar sein, diese Quote soll auf 67,5 % im Jahr 2031 
sinken.42 Zudem können Unternehmen Mitarbeitenden, die über einen Dienstwagen 
verfügen oder Anspruch auf einen haben, ein steuerfreies Mobilitätsbudget zur Ver-
fügung stellen, wenn sie auf ein emissionsärmeres Fahrzeug, ein E-Bike oder den ÖV 
umsteigen, Sharing Angebote oder Fahrgemeinschaften nutzen.43 

Beschreibung der Maßnahme 

Orientiert am Beispiel Belgien werden nur noch emissionsfreie Dienstfahrzeuge steu-
erlich bevorzugt. Die Regelung sollte ab 2023 gelten. Konventionell motorisierte 
Dienstfahrzeuge sowie PHEV werden steuerlich nicht mehr begünstigt. Ziel ist es, 
den ökonomischen Vorteil von konventionell motorisierten Dienstwagen im Ver-
gleich zu privat gehaltenen Pkw abzubauen. Reduziert werden sowohl die Steuervor-
teile von Unternehmen für die gewerbliche Fahrzeughaltung als auch die Steuervor-
teile für die Nutzenden der Dienstwagen.  

Für Unternehmen sind nur noch Null-Emissions-Fahrzeuge und deren Betriebs- und 
Wartungskosten steuerlich absetzbar. Zur Besteuerung des geldwerten Vorteil für die 
Nutzenden der Dienstwagen werden folgende Reformelemente vorgeschlagen:  

–––– 
38 Bis zu einem Listenpreis von 60.000 Euro, darüber wird der Steuersatz auf 0,5% erhöht. 
39 Die Begünstigung von Plug-In-Hybriden gilt nur bei Emissionen unter 50 g CO2/km oder elektrischer Reichweite von min. 40 

km; ab 2022: mindestens 60 km elektrische Reichweite, ab 2025 min. 80 km 
40 KBA 2020 
41 Junge 2012 
42 Kockartz 2021, Schaal 2021 
43 FOD Mobiliteit en Vervoer 2019, Grabitz 2018 
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n Der geldwerte Vorteil wird künftig anhand des Anschaffungspreises und nicht 
mehr anhand des Bruttolistenpreises bemessen.  

n Die Pauschalbesteuerung für die private Nutzung wird für konventionelle und 
hybrid Fahrzeuge aufgehoben und die tatsächliche private Fahrleistung berechnet.  

n Es erfolgt ein prozentualer Aufschlag basierend auf den CO2-Emissionen des 
Fahrzeuges, wie es Belgien bereits erfolgreich implementiert hat. Durch diese Re-
form ist es das Ziel eine Steuerneutralität zwischen Dienstwagen und privatem 
Pkw herzustellen.44 

n Zudem wird auch die kostenlose Bereitstellung von Kraftstoffen durch den Arbeit-
geber als geldwerter Vorteil besteuert45.  

Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Die Maßnahme wirkt zusammen mit der Förderung für Elektrofahrzeuge sowie der 
Kfz-Steuer und Neuzulassungssteuer – diese wird mit Abschaffung der steuerlichen 
Absetzbarkeit für konventionelle gewerbliche Fahrzeuge auch für die Halter von ge-
werblichen Fahrzeugen einen starken Einfluss auf die Kaufentscheidung erhalten. 

Kosten / Einnahmen 

Das Umweltbundesamt hat berechnet, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen durch 
den Abbau der Steuervorteile für Dienstwagen bei 3,1 Mrd. Euro pro Jahr liegt46, 
nach Einschätzung des FÖS würden die zusätzlichen Steuermehreinnahmen in einer 
Größenordnung von 4 – 5,6 Mrd. Euro jährlich betragen.47 Je nach Anteil von E-
Fahrzeugen, die in der Dienstwagenflotte genutzt werden, kann sich dieser Betrag 
entsprechend reduzieren. 

Wirkung der Maßnahme 

Eine Reform der Besteuerung von Dienstwagen verteuert die private Dienstwagen-
nutzung. 48 Die Nutzung würde dadurch unattraktiv und es könnten Anreize für die 
Anschaffung verbrauchsarmer Dienstwagen geschaffen werden. Da Dienstwagen 
nach Nutzungszeiten von wenigen Jahren häufig in den Gebrauchtwagenmarkt über-
gehen, wird dadurch auch die Flottenzusammensetzung erheblich beeinflusst. 49 Bei 
einer vollständigen Abschaffung der steuerlichen Vorteile für die Anschaffung und 
der privaten Nutzung von Dienstwagen könnten auf Basis einer Wirkungsabschät-
zung von Öko-Institut und ICCT für die Agora Verkehrswende im Jahr 2030 rund 
3,9 Mio. t CO2 eingespart werden.50 Das Öko-Institut kommt bei seiner Wirkungsab-
schätzung je nach Annahmen auf eine Einsparung zwischen 1,9 und 5,8 Mio. t jähr-
lich. Ausgehend von einer mittleren Variante wird hier angenommen, dass die pri-
vate Fahrleistung mit Dienstwagen um 50% sinkt und zudem durch die CO2-

–––– 
44 FÖS 2021: 30, DUH o.J., VCD 2020, Öko-Institut e.V. 2020, GermanZero (2021) :184f. 
45 Umweltbundesamt 2016: 47, Blanck et al. 2020: 5 
46 Öko-Institut / ICCT (2018); mit einer ähnlichen Größenordnung von 4 Mio t: UBA 2019a 
47 FÖS 2021: 58 
48 FÖS 2021: 30 
49 Blanck et al. 2020: 13 
50 AgorUmweltbundesamt 2019b: 20  
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abhängige Besteuerung die CO2-Emissionen neuzugelassener Fahrzeuge um 2,5% 
jährlich sinkt. 

Ausgehend von einem linearen Anstieg der Wirkung von 2022 bis 2030 durch eine 
sukzessive Änderung der Flottenzusammensetzung beträgt die Einsparung somit ins-
gesamt 19.500.000 t CO2. 
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3.4 Abbau klimaschädlicher Subventionen 
Die Maßnahme zielt darauf ab, klimaschädliche Subventionen im Verkehrssektor ab-
zubauen, die aus Klimaschutzperspektive Fehlanreize setzen. Hierzu zählen Energie-
steuervergünstigungen für Diesel-Kraftstoff sowie Entfernungspauschalen für Ar-
beitnehmer:innen. 

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressaten sind Pkw Nutzer:innen, Pkw-Berufspendelnde sowie Halter:innen und 
Nutzer:innen gewerblicher Fahrzeuge 

n Wirkungsweise: Einfluss auf Pkw-Kaufverhalten, Verkehrsmittelwahl und Ver-
kehrsvermeidung 

Politische Handlungsebene und Status Quo  

Klimaschädliche Subventionen für den Pkw-Verkehr umfassen neben der bereits 
oben genannten Dienstwagenregelung den Verzicht des Bundes auf Steuereinnah-
men bei der Energiesteuervergünstigung für Diesel-Kraftstoff sowie durch Entfer-
nungspauschalen für Arbeitnehmer:innen, die von der Steuer absetzbar sind. 

Abbau von Energiesteuervergünstigungen für Diesel-Kraftstoff. Der Energiesteuer-
satz ist auf Bundesebene im Energiesteuergesetz festgelegt. Für Dieselkraftstoff liegt 
er bei 47,04 ct/l und für Benzin bei 65,45 ct/l an. 51 Auf EU-Ebene gibt es eine Ener-
giesteuerrichtlinie, deren Reform in der Vergangenheit mehrfach diskutiert wurde, 
da eine Lenkungswirkung ausbleibt52. Im europäischen Vergleich ist der deutsche 
Steuersatz im Mittelfeld53. 

Reform der Entfernungspauschale. Mit der Entfernungspauschale können Aufwen-
dungen für das Zurücklegen des Weges zwischen Wohn- und Arbeitsstätte als Wer-
bungskosten von der Einkommenssteuer abgesetzt werden. Sie ist im deutschen Ein-
kommenssteuerrecht verankert. Bis 2020 lag sie pauschal bei 30 ct/ km. Im Rahmen 
des Klimaschutzprogramms 2030 wurde die Pauschale auf 38 ct/ km angehoben, ab 
2024-2026 gilt dies nur noch für Distanzen über 20 km.54  

Praxisbeispiele  

Abbau von Energiesteuervergünstigungen für Diesel-Kraftstoff. In Italien fällt mit 
61,7 ct/l der höchste Steuersatz für Diesel und der zweithöchste Steuersatz für Benzin 
mit 72,8 ct/l an. In Belgien fallen für Benzin- und Diesel gleiche Steuersätze von 60 
ct/l an. 55 

Reform der Entfernungspauschale. Deutschland gehört zu wenigen Ländern, in de-
nen Wegekosten auch für Pkw bedingungslos absetzbar sind56. In einigen europäi-
schen Ländern, wie Finnland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden 

–––– 
51 EnergieStG § 2 Absatz 1 Satz 1b, 4b  
52 DVZ 2019 
53 Campanada GmbH 2018  
54 EStG § 9 Absatz 1  
55 Statista 2021b 
56  FÖS 2021: 27 
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oder der Schweiz können Entfernungspauschalen nur geltend gemacht werden, wenn 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund eines signifikanten zeitlichen 
Mehraufwandes als unzumutbar gilt57.  

Maßnahmenbeschreibung  

Abbau von Energiesteuervergünstigungen für Diesel-Kraftstoff. Die Ermäßigung 
des Dieselsteuersatzes ist schrittweise abzuschaffen und zunächst auf das Niveau des 
Benzinsteuersatzes anzuheben58. Ziel ist es, den Steuersatz gemäß dem Äquivalenz-
prinzip, basierend auf dem CO2-Gehalt oder Energiegehalt, zu ermitteln. Diesem 
Prinzip folgend müsste der Steuersatz basierend auf dem CO2-Gehalt für Diesel um 
61 % auf 75,68 ct/l erhöht werden59.  

Reform der Entfernungspauschale. Reformvorschläge umfassen eine Absenkung der 
Entfernungspauschale, wobei gleichzeitig allgemeine Steuerentlastungen, z.B. über 
die Anhebung der Werbungskostenpauschale notwendig wären60. Ein Höchstbetrag 
für die Absetzung der Fahrtkosten könnte zudem Fehlanreize zum Überwinden wei-
terer Distanzen vermeiden61. Alternativ kann die Absetzbarkeit verkehrsmittelabhän-
gig gemacht und primär an die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel geknüpft 
werden. Das Absetzen von Pkw-Fahrten wäre nur noch in Ausnahmefällen, bei unzu-
reichender ÖV-Erschließung oder körperlicher Beeinträchtigung möglich62. Ein wei-
terer Reformvorschlag ist die Umgestaltung der Entfernungspauschale zu einem Mo-
bilitätsgeld, wodurch auch Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen ent-
lastet würden. Es würde ein Mobilitätspauschbetrag für kürzere Distanzen als Ent-
lastungsbetrag sowie ein Höchstbetrag gesetzt werden63. 

Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Abbau von Energiesteuervergünstigungen für Diesel-Kraftstoff. Berücksichtigt wer-
den muss, dass durch einen Wegfall der Energiesteuervergünstigung für Dieselkraft-
stoff die Argumentationsgrundlage für eine höhere Kfz-Besteuerung von Diesel-Pkw 
entfiele.  

Als Parallelmaßnahme wird daher die Anpassung der Kfz-Steuer empfohlen64. Die 
Kfz-Steuer sollte in Zukunft auf Basis von realistischen CO2-Emissionen erfolgen65 
(Vgl. Maßnahme zur Reform der Kraftfahrzeugsteuer). Die erhöhte Energiesteuer auf 
Diesel-Kraftstoff wirkt neben dem Pkw-Verkehr auch auf den Lkw-Verkehr. Die Aus-
gestaltung des nationalen Emissionshandels (vgl. Maßnahme „Anhebung CO2-
Preis“), die CO2-Differenzierung der Lkw-Maut und die Energiesteuer sollten zu 

–––– 
57 Blanck et al. 2020: 18  
58 Umweltbundesamt 2016: 42 
59 FÖS 2021: 25 
60 FÖS 2021: 29 
61 Umweltbundesamt 2016: 43 
62 FÖS 2021: 29 
63 Agora Verkehrswende 2019: 30 
64 FÖS 2021: 25 
65 Umweltbundesamt 2016: 42 
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einer konsistenten und wirksamen CO2-Bepreisung führen66. Weiterhin sind die Be-
lastungen der Nutzenden von Diesel-Pkw durch den Diesel-Skandal zu berücksichti-
gen67. 

Reform der Entfernungspauschale. In der Vergangenheit scheiterten Reformversu-
che und wurden vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) als verfassungswidrig er-
klärt68. Allerdings wäre eine Regelung mit einer sachlich adäquaten Begründung, 
etwa der Nennung des Ziels einer verkehrs-, siedlungs- und umweltpolitischen Ver-
haltenslenkung, nach Ansicht des BVerfG zulässig69. Um soziale Härten abzufedern, 
sind Begleitmaßnahmen dringend empfehlenswert70. Um die Steuerlast nicht zu er-
höhen, könnten die Einkommenssteuersätze gesenkt werden oder durch eine Anhe-
bung der Werbekostenpauschale ausgeglichen werden. So würden positive Effekte 
für den Klimaschutz beibehalten und Bürger:innen gleichzeitig entlastet werden71. 

Kosten / Einnahmen 

Das Umweltbundesamt ermittelte den Umfang klimaschädlicher Subventionen und 
schätzt das Einsparpotenzial für 

n den Abbau von Energiesteuervergünstigungen für Diesel-Kraftstoff auf 7,4 Mrd. 
Euro 

n die Reform der Entfernungspauschale auf 5,1 Mrd. Euro  

Wirkung der Maßnahme 

Abbau von Energiesteuervergünstigungen für Diesel-Kraftstoff. Durch den Abbau 
der Subvention würde der Dieselmotor im Pkw an Attraktivität verlieren und 
dadurch die Wettbewerbsposition von alternativen Antrieben und Mobilitätsangebo-
ten verbessert werden.  Bei einer sukzessiven Anhebung der Energiesteuern für Die-
sel auf das Steuerniveau von Benzin (im Verhältnis zum CO2-Gehalt)  wird für  2030 
eine jährliche Emissionseinsparung von 2,2 Mio. t CO2-Äq. für den Pkw-Verkehr er-
wartet72. Bei einer Einführung in 2022 und einer sukzessiven Verhaltensänderung 
der Pkw-Nutzer:innen als Reaktion auf die Einführung würde die Gesamteinsparung 
für den Zeitraum 2022 bis 2030 11.000.000 Tonnen CO2 betragen. Hierbei wird 
von einem linearen Anstieg der Einsparungen ausgegangen.  

 

–––– 
66 FÖS 2021: 25 
67 FÖS 2021: 25 
68 FÖS 2021: 28 
69BVerfG 2008: 48 f  
70 FÖS 2021: 25 
71 Umweltbundesamt 2016:. 43, FÖS 2021: 29 
72 FÖS 2020b: 25  
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Reform der Entfernungspauschale. Rechenbeispiele zeigen, dass die aktuelle Steu-
erersparnis für die Nutzung eines Pkw abzüglich der Kosten durch den CO2-Preis fi-
nanziell zu einem Zugewinn führt und dadurch die Pkw- Nutzung begünstigt. Die Re-
form der Entfernungspauschale trägt dazu bei, das Wachstum des Verkehrsaufkom-
mens zu reduzieren und den Trend zu langen Arbeitswegen zu brechen73. Für eine 
Abschaffung der Entfernungspauschale unter Berücksichtigung sozialer Härten wird 
eine Einsparung bis 2030 von rund 4 Mio. t CO2 berechnet74. Dabei wurde neben der 
Wirkung auf eine Verkehrsverlagerung eine Auswirkung auf Umzugsentscheidungen 
mit einbezogen, die aber nicht direkt bei Einführung der Maßnahme wirksam wird. 
Bei einer Einführung in 2022 und einer sukzessiven Verhaltensänderung der Pkw-
Nutzer:innen als Reaktion auf die Einführung würde die Gesamteinsparung für den 
Zeitraum 2022 bis 2030 13.300.000 Tonnen CO2 betragen.  

 

  

–––– 
73 Umweltbundesamt 2016: 43  
74 Umweltbundesamt 2019b: 20  
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3.5 Autoabschaffprämie 
Mit der Autoabschaffprämie wird die Abschaffung privater Pkw finanziell gefördert. 
Der Bund zahlt allen privaten Halter:innen von Verbrennerfahrzeugen, die ihr Fahr-
zeug abschaffen, entweder einen direkten Geldbetrag oder einen Zuschuss zu einem 
Jahresabo im öffentlichen Personenverkehr oder einen Zuschuss für den Kauf eines 
Fahrrads oder Lastenrads. 

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressaten sind private Haushalte, die einen oder mehrere Verbrenner-Fahrzeuge 
besitzen.  

n Wirkungsweise: Die Maßnahme zielt auf eine Verlagerung von Fahrten mit priva-
ten Motorfahrzeugen auf öffentliche Verkehrsmittel, sowie auf die Größe und Zu-
sammensetzung des Fuhrparks. Ziel ist, dass sich die Zahl der insgesamt zugelas-
senen Fahrzeuge verringert.   

Politische Handlungsebene und Status Quo 

Bislang besteht keine entsprechende Regelung auf Bundesebene. Als Vorbild für die 
hier beschriebene Maßnahme kann die Umweltprämie aus den Jahren 2009/2010 
dienen, bei der die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs durch staatliche Zuschüsse in 
Höhe von 2.500 Euro gefördert wurde, wenn gleichzeitig ein mind. 9 Jahre altes 
Fahrzeug verschrottet wurde. Für die Maßnahme stand ein Gesamtbudget von 5 
Mrd. Euro zur Verfügung. Die Prämien wurden bis zur Erschöpfung der veranschlag-
ten Finanzmittel nach der Reihenfolge des Antragseingangs vergeben. Bei der Um-
weltprämie als auch bei der derzeitigen E-Auto Förderung ist das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit der Bearbeitung der Anträge und Auszahlung 
der Fördermittel beauftragt.  

Dieses System kann grundsätzlich auch für das hier beschriebene Instrument genutzt 
werden. Im Falle der Abschaffungsprämie würde allerdings nicht die Anschaffung 
eines Neufahrzeugs gefördert, sondern der Verzicht auf ein Fahrzeug finanziell be-
lohnt bzw. der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad finanziell un-
terstützt. Weiterhin müssten die Fahrzeuge nicht zwangsweise verschrottet werden, 
sondern könnten ggf. auch weiterverkauft und -genutzt werden.  

Praxisbeispiele  

Bislang wurden Auto-Abschaffungsprämien auf lokaler Ebene eingeführt:  

n die Stadt Gent hat im Jahr 2020 eine Verschrottungsprämie parallel zur Einfüh-
rung einer Umweltzone eingeführt. Haushalte, die ein Auto verschrotteten, das 
nicht in die Umweltzone einfahren durfte, erhielten eine Auszahlung von bis zu 
500 Euro bzw. einen Zuschuss von bis zu 4.500 Euro für den Kauf eines E-Au-
tos75. 

–––– 
75 Stad Gent o.J. 
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n die Gemeinde Denzlingen zahlt Privatpersonen eine Prämie für jedes außer Be-
trieb gesetzte oder verkaufte Verbrenner-Fahrzeug (neben Autos auch Motorräder 
oder Roller): entweder 500 Euro als Zuschuss für ein Jahresabo für den Verkehrs-
verbund oder zum Kauf eines E-Bikes; oder 200 Euro als Einkaufsgutschein für 
das lokale Gewerbe, Einzelhandel, oder Gastronomie76.  

Maßnahmenbeschreibung  

Der Bund fördert alle privaten Autohalter:innen, die ihr Verbrenner-Fahrzeug ab-
schaffen (dauerhaft stilllegen oder verkaufen), entweder  

n mit einer Auszahlung von 500 Euro (analog zum Beispiel Gent) oder 
n mit bis zu 1000 EUR für den Kauf eines Fahrrads oder Lastenrads (auch E-Bikes) 

oder 
n mit bis zu zwei mal 1000 Euro als einen Zuschuss zu zwei Jahresabos für einen 

Verkehrsverbund77 oder für zwei Jahresabos der BahnCard100. Die Abos können 
entweder nacheinander für eine Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden, 
oder zwei Jahres-Abos können parallel für Mitglieder des Haushalts abgeschlos-
sen werden.   

Der Zuschuss wird einmalig pro Haushalt gewährt. Das Fahrzeug muss vor dem Zeit-
punkt der Beantragung mindestens 1 Jahr auf ein Haushaltsmitglied als Halter zuge-
lassen sein. Personen, die die Prämie beantragen, verpflichten sich per Selbstver-
pflichtung, dass in den folgenden 36 Monaten kein Haushaltsmitglied ein neues, wei-
teres oder dasselbe Kraftfahrzeug anmeldet oder least. Dies gilt auch für Elektrofahr-
zeuge mit der Ausnahme von E-Bikes und E-Lastenrädern.  

Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Das Instrument füllt eine Lücke im bestehenden Fördersystem: Die Anschaffung von 
Elektroautos wird bereits gefördert (vgl. Kapitel 3.1). Durch die Auto-Abschaffungs-
prämie sollen Personengruppen erreicht werden, die vom Kraftfahrzeug auf öffentli-
che Verkehrsmittel und aktive Mobilität umsteigen möchten. Eine solche Verhaltens-
änderung wird durch die bestehende Förderpraxis derzeit nicht unterstützt. Die Ab-
schaffungsprämie ist damit ein komplementäres Instrument zur bestehenden E-Auto 
Förderung. 

Kosten / Einnahmen 

Für die Maßnahme würde ein Fördertopf von 1,5 Mrd. Euro eingerichtet. Die Anträge 
würden nach Eingangsreihenfolge bearbeitet, bis die zur Verfügung stehenden Mittel 
verbraucht sind.  

Weitere Kosten für den Bundeshaushalt würden durch den Wegfall der Kfz-Steuer 
entstehen (über mehrere Jahre hinweg; derzeit durchschnittlich ca. 140 Euro pro 
Jahr und Kfz) 78. Da keine nach Fahrzeugklassen differenzierten Daten vorliegen, ist 

–––– 
76 Bürgerstiftung Denzlingen 2020 
77 Ein Jahresabo z.B. für das Hamburger Gesamtnetz kostet derzeit €1.362;  
78 Diese Zahl ist ein Durchschnitt aus dem Gesamtaufkommen der KfZ-Steuer (ca. €9,4 Mrd. in 2020) und dem Fahrzeugbestand 

(ca. 65,4 Mio. Fahrzeuge), darunter privat und gewerblich genutzte Fahrzeuge aller Klassen, d.h. auch Anhänger, Busse und 
Nutzfahrzeuge (Bundesministerium der Finanzen 2021) 
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diese Zahl für privat genutzte PKW allerdings nur bedingt repräsentativ. Die Einnah-
meverluste würden durch zusätzliche Steuereinnahmen aus dem Verkauf von Abon-
nements des öffentlichen Personenverkehrs und dem Verkauf von Fahrrädern (in 
diesem Falle nur einmalig) teilweise kompensiert.    

Wirkung der Maßnahme 

Die Wirkungsabschätzung der Maßnahme basiert auf der Annahme, dass je abge-
schafften Fahrzeug 6.500 Fahrzeugkilometer pro Jahr eingespart werden. Dies ent-
spricht der Hälfte der durchschnittlichen Jahresfahrleistung von 13.000 Kilometern 
pro Pkw (KBA). Diese konservative Annahme beruht auf den Überlegungen, dass die 
Prämie vorwiegend von Wenigfahrer:innen in Anspruch genommen wird; dass in ei-
nigen Fällen auch Zweitwagen ersetzt werden und ein Teil der Kilometerleistung 
durch eine verstärkte Nutzung des im Haushalt verbleibenden Fahrzeugs kompen-
siert wird; oder dass verstärkt gewerbliches und privates Car Sharing genutzt wird. 
Die abgeschafften Fahrzeuge werden im Zeitraum bis 2030 nicht durch neue Fahr-
zeuge ersetzt79. Weiterhin geht die Wirkungsabschätzung davon aus, dass anteilig 
alle Antriebsarten im gleichen Verhältnis abgeschafft werden. Gemittelt über alle An-
triebsarten wird eine Effizienzentwicklung auf Basis der Fortschreibung der Emissio-
nen der Verkehrsmittel des Personenverkehrs zu Grunde gelegt.   

Die Anzahl der abgeschafften Fahrzeuge variiert je nach dem, welche Prämien-Optio-
nen die Adressat:innen wählen: Würde der Gesamtbetrag von 1,5 Mrd. Euro als Aus-
zahlung von 500 Euro genutzt, entspräche dies 3.000.000 abgeschafften Fahrzeu-
gen; würde der gesamte Betrag für Variante 3 (zwei mal 1000 Euro als Zuschuss zur 
BahnCard100) genutzt, würden 750.000 Fahrzeuge abgeschafft.  

Ein denkbares Szenario ist, dass die Mittel von 1,5 Mrd. Euro jeweils zu einem Drittel 
für die einzelnen Varianten genutzt werden. Dies würde bedeuten, dass 1.750.000 
Fahrzeuge abgeschafft werden. Bei 6.500 eingesparten Fahrzeugkilometern pro Jahr 
und Fahrzeug ergäbe sich eine Minderung von insgesamt 9.574.000 Tonnen CO2  
über den Zeitraum 2022 bis 2030.80 

 
 

–––– 
79 Es wird angenommen, dass sich die Fahrzeugflotte in Deutschland im Saldo um die Zahl der abgeschafften Fahrzeuge redu-

ziert.  
80 Ein etwaiger Anstieg der Emissionen öffentlicher Verkehrsmittel, wenn deren zusätzliche Nutzung eine quantitative Auswei-

tung des Angebotes notwendig macht, ist in der Bilanzierung nicht berücksichtigt.  
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3.6 Moratorium zum Neu- und Ausbau des Straßennetzes des Bundes 
Die hier dargestellte Maßnahme sieht ein Straßenbaumoratorium in der Form vor, 
dass keine weiteren Neu- und Ausbaumaßnahmen im Netz der Bundesautobahnen 
und Bundesstraßen mehr durchgeführt werden (Variante 1). Dies betrifft sowohl die 
bereits planfestgestellten Vorhaben sowie die Vorhaben, die diesen Status noch nicht 
erreicht haben. Die Maßnahme umfasst somit sämtliche Ausbauprojekte im Netz der 
Bundesfernstraßen, bei denen die Bautätigkeiten noch nicht begonnen haben. Eine 
zweite Variante der Maßnahme sieht vor, dass geplante Aus- und Neubauvorhaben 
zukünftig nur noch in belastbar und transparent begründeten Ausnahmefällen um-
gesetzt werden dürfen.  

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressat: Das Moratorium adressiert direkt die Fernstraßen-Nutzer:innen im Per-
sonen- als auch den Güterverkehr.  

n Wirkungsweise: Zum einen wird durch das Ausbaumoratorium ein weiteres 
Wachstum des Personen- und Güterverkehrs gegenüber dem Business-as-Usual 
des weiteren Straßenausbaus gebremst. Zum anderen rücken durch einen Stopp 
von Aus- und Neubauvorhaben kostengünstige und nachhaltige Alternativen zum 
Infrastrukturausbau wieder verstärkt in den Fokus der Bundesverkehrswegepla-
nung. In Deutschland lagen und liegen die Investitionen ins Straßennetz deutlich 
über denen ins Schienennetz und auch der BVWP 2030 hält an dieser Gewichtung 
bei der Mittelzuweisung fest. Die durch das Moratorium freiwerdenden Finanz-
mittel und Planungskapazitäten nutzt der Bund in den Erhalt der bestehenden 
Infrastruktur sowie in die Bereitstellung und den Ausbau von Alternativen zur 
Pkw- und LKW-Nutzung, etwa des ÖPNV und des Schienennetzes. 

Politische Handlungsebene und Status Quo 

Das Netz der Bundesautobahnen hatte Ende 2020 eine Länge von insgesamt fast 
13.200 Kilometer und die Länge des Netzes der Bundesfernstraßen betrug über 
37.800 Kilometer81.  Seit der Wiedervereinigung ist das Netz der Autobahnen vor 
allem in den neuen Bundesländern um rund 2.700 Kilometer gewachsen und parallel 
dazu wurden Autobahnen und Bundesstraßen im bestehenden Netz massiv ausge-
baut. Auch über 3.600 Kilometer Bundesstraße (einschließlich 650 Ortsumgehun-
gen) sind im gleichen Zeitraum neu- oder ausgebaut worden82. Der Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 (BVWP) sieht neben dem Erhalt der vorhandenen Verkehrsinfra-
struktur auch zukünftig den weiteren Aus- und Zubau von Bundesautobahnen und 
Bundesstraßen vor. 50 im BVWP enthaltene Projekte sehen den Bau von 899 Kilo-
metern neuer Autobahn bis 2030 vor, 170 Projekte den Ausbau des bestehenden Net-
zes auf einer Länge von 1741 Kilometern83. Im Gegensatz dazu wurde das Schienen-
netz seit 1994 von 44.600 km auf ca. 38.400 km verkürzt.84  

–––– 
81 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2020 
82 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur o.J. 
83 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2016 
84 Allianz pro Schiene 2021 
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Die Maßnahme adressiert das Netz der Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Hier 
ist der Bund der Baulastträger, daher fällt die Umsetzung eines Stopps des Aus- und 
Neubaus in erster Linie in seine Zuständigkeit85. In die Zuständigkeit des Bundes 
fällt auch der Ausbau von Schienen- und Wasserwegen, die im aktuellen Bundesver-
kehrswegeplan jedoch nicht den gleichen Stellenwert besitzen wie der Verkehrsträger 
Straße. Eine Verschiebung des Fokus auf den Ausbau von Schiene und Wasserstraße 
kann insbesondere beim Güterverkehr dazu beitragen, den Zuwachs von Güterver-
kehr im Netz der Autobahnen und Bundesstraßen zu reduzieren.  
Von besonderer Wichtigkeit beim hier vorgeschlagenen Moratorium von Ausbauvor-
haben ist eine enge Abstimmung der Planung des Bundes mit den für die Verkehrs- 
und Siedlungsplanung zuständigen Akteuren im politischen Mehrebenensystem, das 
heißt vor allem die Abstimmung mit der Landes-, Regional- und der kommunalen 
Ebene. Die Planung und Bereitstellung von kostengünstigen und umweltverträgli-
cheren Alternativen zum Ausbau des Netzes in Zuständigkeit des Bundes kann auch 
in die Zuständigkeit der Landes-, Kreis- und Kommunalebene fallen. Dies ist bei-
spielsweise beim Ausbau des Umweltverbundes oder bei der Ausrichtung und Um-
setzung der Landes-, Regional- und Siedlungsplanung mit dem Ziel verkehrssparen-
der und nicht verkehrsinduzierender Infrastrukturen der Fall. 

Praxisbeispiele  

Internationale Fallbeispiele für einen generellen Ausbaustop des Straßennetzes sind 
nicht bekannt. Es sind jedoch sowohl in Deutschland als auch im Ausland deutliche 
Zusammenhänge zwischen dem Infrastrukturausbau und der Entwicklung des Ver-
kehrsaufkommens zu beobachten.  Steigende Investitionen in bestehende und neue 
Straßenverkehrsinfrastruktur führen zur Zunahme des Verkehrsaufkommens oder 
können dazu beitragen. Dagegen kann ein gleichbleibendes Investitionsvolumen zu 
stagnierenden oder sogar zu sinkenden Verkehrsaufkommen führen oder beitragen. 

Der Vergleich der Investitionen ins Straßen- und Schienennetz in Deutschland und 
Dänemark macht dies deutlich. Anders als in Deutschland wurden in Dänemark die 
Investitionen ins Schienennetz in den vergangenen Jahren massiv aufgestockt und 
seit 2014 liegen diese über den Investitionen in das Straßennetz86. Ein Resultat die-
ser Prioritätensetzung ist, dass die Pkw-Verkehrsleistung pro Kopf und Jahr in Däne-
mark von 2000 bis 2016 zurückgegangen ist, während sie im gleichen Zeitraum in 
Deutschland gestiegen ist87.   

Maßnahmenbeschreibung  

Ziel der Maßnahme ist es, den weiteren Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen 
deutlich einzuschränken bzw. zu stoppen, um einerseits eine weitere Attraktivierung 
des Straßenverkehrs und die Induzierung von Verkehr auf Fernstraßen zu minimie-
ren, und andererseits Finanzmittel, Planungs- und Umsetzungskapazitäten für den 

–––– 
85 dejure.org Rechtsinformationssysteme GmbH 2021. 
86 Rudolph 2021 
87 Eigene Berechnung nach Rudolph 2021: Die Gesamtverkehrsleistung des Personenverkehrs auf der Straße stieg in Däne-

mark in diesem Zeitraum um 4,7 Prozent, während der Bevölkerungszuwachs im gleichen Zeitraum 7,1 Prozent betrug. In 
Deutschland steht einem Bevölkerungswachstum von 0,4 Prozent ein Zuwachs des Straßenpersonenverkehrs von 11 Pro-
zent gegenüber. 



Kurzstudie: Klimapaket Autoverkehr Wuppertal Institut 

Wuppertal Institut | 35 

Ausbau klimafreundlicher Alternativen, insbesondere des Schienennetzes, zu gewin-
nen. Für die konkrete Ausgestaltung der Maßnahme werden zwei Varianten vorge-
schlagen: 

Variante 1:  

Das Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz – 
FstrAbG) wird in der Form geändert, dass der Neu- oder Ausbau von Bundesfern-
straßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) nicht mehr erfolgen darf. Dies gilt 
sowohl für die bereits planfestgestellten Vorhaben und die Vorhaben, die noch nicht 
entsprechend geplant und disponiert sind. 

Variante 2:  

Das Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz – 
FstrAbG) wird in der Form geändert, dass der Neu- oder Ausbau von Bundesfern-
straßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) nur noch dann erfolgen darf, wenn 
eine begründete Ausnahme vorliegt. Dies ist nur dann der Fall, wenn auf Basis von 
noch zu entwickelnden gesetzlichen Standards und Kriterien für die Vorgehensweise 
bei der Prognose des zukünftigen Verkehrsaufkommens und der daraus gegebenen-
falls resultierenden Notwendigkeit eines Vorhabens transparent und nachvollziehbar 
nachgewiesen werden kann, dass das entsprechend Aus- oder Neubauvorhaben ei-
nen positiven Nutzen für die im Bundesverkehrswegeplan aufgeführten Umweltkri-
terien besitzt und zudem nachweislich einen Beitrag zu den deutschen Klimazielen 
leistet. Zudem muss nachgewiesen werden, dass keine ökologisch und finanziell vor-
teilhafteren Alternativen zum geplanten Vorhaben bestehen.88 

Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Es steht außer Frage, dass das Straßennetz (wie auch das Schienennetz) in Deutsch-
land derzeit viele Engstellen aufweist, bei denen die Kapazitäten zu bestimmten Ta-
geszeiten nicht ausreichen, um das Verkehrsaufkommen störungsfrei zu bewältigen. 
Das Ziel der meisten Neu- und Ausbauvorhaben ist die Beseitigung dieser Störungen. 
Es existieren jedoch zu vielen im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen Aus- und 
Neubauvorhaben im Netz der Autobahnen und Bundesstraßen kostengünstige und 
zudem umweltverträglichere Alternativen. Bei diesen Alternativen können durch 
bauliche, organisatorische und verkehrssteuernde beziehungsweise verkehrslen-
kende Maßnahmen, Reaktivierungs- oder Ausbauvorhaben für den ÖPNV und SPNV 
Engstellen im Netz beseitigt werden89. Generell könnte ein deutlich stärkerer Ausbau 
öffentlicher Verkehrsmittel auf Straße und Schiene und der Ausbau des Güterver-
kehrs auf der Schiene und auf den Wasserstraßen dazu beitragen, dass die Verkehrs-
mengen im Autobahn- und Bundesstraßennetz weniger stark anwachsen, gleichblei-
ben oder sogar zurückgehen.  

–––– 
88 Nach geltendem Recht besteht eine solche Nachweispflicht nicht; in der Umweltverträglichkeitsprüfung sind Alternativen nur 

grundsätzlich zu prüfen, sofern sie bereits in der Planung in Erwägung gezogen wurden.  
89BUND o.J.  
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Kosten / Einnahmen 

Für die im Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgesehenen Aus- und Neubauvorhaben 
sind bis zum Jahr 2030 über 34 Milliarden Euro vorgesehen. Davon entfallen 15,8 
Milliarden Euro auf in 2016 bereits fest disponierte und laufende Vorhaben sowie 
18,3 Milliarden Euro auf neue Vorhaben. Welche Beträge sich durch die Nicht-
Durchführung der Projekte einsparen ließe, deren Baubeginn noch nicht stattgefun-
den hat, kann an dieser Stelle nicht belastbar quantifiziert werden. Grund hierfür ist, 
dass die in vielen Fällen erforderliche Durchführung von Alternativmaßnahmen 
ebenfalls Kosten verursachen würde, deren Quantifizierung jedoch jeweils eine Ein-
zelfallbetrachtung erforderlich macht. Weitere Kosten würde der Ausstieg aus ÖPP-
Verträgen von schon planfestgestellten Projekten verursachen. 

Wirkung der Maßnahme 

Der Vergleich der finanziellen Investitionen ins Straßen- und Schienennetz in 
Deutschland und Dänemark macht die Bedeutung der Höhe und Entwicklung von 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur auf die Entwicklung des Verkehrsaufkom-
mens sichtbar. In Dänemark wurden die Investitionen ins Schienennetz in den ver-
gangenen Jahren massiv aufgestockt und seit 2014 liegen diese über den Investitio-
nen in das Straßennetz90. In Deutschland dagegen lagen und liegen die Investitionen 
ins Straßennetz deutlich über denen ins Schienennetz und auch der BVWP 2030 hält 
daran fest. Ein Resultat dieser Prioritätensetzung ist, dass die Pkw-Verkehrsleistung 
pro Kopf und Jahr in Dänemark von 2000 bis 2016 zurückgegangen ist, während sie 
im gleichen Zeitraum in Deutschland gestiegen ist91.  Dies zeigt, dass ein Stop des 
Ausbaus von Straßen zur Stagnation oder sogar zur Senkung der Pkw-Nutzung des 
Pkw führen oder zumindest beitragen kann. 

Dabei wird folgende Auswirkung auf die Verkehrsleistung angenommen:  

Variante 1 führt dazu, dass anders als in der Baseline die Verkehrsleistung künftig 
nicht weiter wächst, sondern auf aktuellem Niveau bleibt.  

Variante 2 verlangsamt den weiteren Anstieg der Verkehrsleistung gegenüber der Ba-
seline. Während in der Baseline-Entwicklung die Pkw-Verkehrsleistung im Netz der 
Autobahnen und Bundesstraßen als Fortschreibung der Entwicklung der jüngeren 
Vergangenheit weiter um jährlich 1,5 Prozent steigt, würde sie bei Variante 2 nur 
noch um 0,15 Prozent (und somit einem Zehntel der Baseline-Entwicklung) anstei-
gen. 

Die Maßnahme wirkt sich nur auf die Verkehrsleistung im Netz der Autobahnen und 
Bundesstraßen aus. Für die Fahrzeuge wird die Effizienzentwicklung gemäß Techno-
logiemix-Szenario der Dena-Leitstudie angenommen (vgl. Maßnahme Kfz- und 
Neuzulassungssteuer). 

–––– 
90 Rudolph 2021 
91 Eigene Berechnung nach Rudolph 2021 
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Mit der hier beschriebenen Variante 1 der Umsetzung könnte bis zum Jahr 2030 
eine CO2-Minderung gegenüber der Baseline von 20.903.000 Tonnen erreicht wer-
den, mit der Variante 2 eine Minderung von 18.457.000 Tonnen. 
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3.7 Zulassungsverbote für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor  
Ab 2025 dürfen in Deutschland keine Neuzulassungen von Pkw mit Verbrennungs-
motor (Otto- oder Dieselmotor) mehr erfolgen. Dadurch wird die Pkw-Flotte sukzes-
sive auf Pkw mit alternativen Antrieben umgestellt. Zudem werden Anreize für Her-
steller gesetzt, bereits zuvor die Fahrzeugentwicklung auf alternative Antriebe zu 
konzentrieren. 

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressaten: Direkte Adressaten sind Verkäufer und Pkw Nutzer, die ein Neufahr-
zeug zulassen wollen, indirekt werden die Pkw-Hersteller adressiert. 

n Wirkungsrichtung: Die Maßnahme wirkt auf Kaufverhalten der Pkw-Halter und 
Fahrzeugentwicklung durch die Hersteller – nicht erst ab dem Datum des Neuzu-
lassungsverbots, sondern auf das verfügbare Fahrzeugangebot bereits vorher auf-
grund der sukzessiven Anpassung der Hersteller auf das Verbot, und entspre-
chend auch auf die Kund:innen, die auf dieses Angebot reagieren und die Signal-
wirkung des Verbots bei ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen. 

Politische Handlungsebene und Status Quo 

Die Zulassung von Fahrzeugen wird auf Bundesebene in der Fahrzeugzulassungsver-
ordnung (FZV) und der Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) geregelt. 92 
Übergeordnet gibt es eine EU-Typgenehmigung. Ein Rechtsgutachten der Stiftung 
Klimaneutralität kommt zu dem Ergebnis, dass ein Verbrennerverbot zwar verfas-
sungsrechtlich zulässig, aber durch eine nationale Regelung aktuell nicht europa-
rechtskonform umsetzbar sei. Erhält ein Fahrzeug in einem EU-Land eine Typgeneh-
migung, so darf es mit der aktuellen Gesetzgebung in allen EU-Ländern zugelassen 
werden. Somit müsste ein Verbrennerverbot durch Gesetzgebung auf EU-Ebene ein-
heitlich erfolgen oder den Mitgliedsländern entsprechende Verbote ermöglichen.  

Ein Gutachten im Auftrag von Greenpeace sieht dagegen die Vereinbarkeit des Ver-
brennerverbotes mit dem EU Recht als gegeben und schlägt konkrete Lösungsan-
sätze vor. 93  

Auf EU-Ebene könnte ein Verbrennerverbot z.B. über eine neue Euro-Abgasnorm 
mit deutlich strengeren Emissionsgrenzwerten umgesetzt werden, so dass Pkw mit 
Verbrennungsmotor keine Typengenehmigung erhalten94. In anderen EU-Ländern 
sind politische Beschlüsse zwar möglich, allerdings könnten diese vor dem europäi-
schen Gerichtshof scheitern95.  Nationale Ziele in einer Mehrzahl der EU-Staaten 
könnten jedoch die Europäische Gesetzgebung beeinflussen. Erst kürzlich hat die 
EU-Kommission in ihrem „Fit-for-55“ Paket, dem die Mitgliedstaaten noch zustim-
men müssen, unter anderem ein de-facto Verbot der Neuzulassung von Verbrenner-
fahrzeugen ab dem Jahr 2035 vorgeschlagen. Zudem nehmen sich immer mehr Pkw-
Hersteller selbst vor, aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen: Audi kündigte an, 

–––– 
92 Greenpeace 2017: 5 
93 Greenpeace 2017: 24-27, 30 
94 Stiftung Klimaneutralität 2021: 9  
95 Koeller 2021 
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ab 2026 keine neuen Verbrenner-Modelle mehr auf den Markt zu bringen und ab 
2033 keine Verbrenner mehr zu produzieren – mit einer Ausnahme: China. Zwi-
schen 2033 und 2035 will die Pkw-Marke Volkswagen den Verkauf von Verbrenner-
Pkw in Europa beenden, und auch Daimler prüft, vor Mitte der 30er Jahre aus der 
Produktion von Benzin- und Diesel-Autos auszusteigen. 

In Deutschland wurde bisher kein Ausstiegsdatum für Verbrennerfahrzeuge be-
nannt, jedoch wird ein solches Ziel in der Politik diskutiert. Der bayrische Minister-
präsident Markus Söder spricht sich für ein Neuzulassungsverbot “fossiler Verbren-
ner” im Jahr 2035 aus96. Die Grünen fordern ein ambitionierteres Ziel mit einem Ve-
Neuzulassungsstopp aller Verbrennungsfahrzeuge ab 203097. 

Praxisbeispiele  

Es gibt bereits einige europäische Länder mit konkreten Plänen für ein Verbrenner-
verbot. Ein Verbot für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist in Norwegen ab 
2025, in Großbritannien, Irland, Slowenien, Schweden und den Niederlanden ab 
2030, in Schottland ab 2032 und in Frankreich und Spanien ab 2040 geplant98. Ne-
ben dem Neuzulassungsverbot von Neufahrzeugen, diskutiert Finnland ab 2045 ein 
Verkaufsstopp fossiler Brennstoffe und Irland plant die Zulassung aller Diesel- und 
Benzinfahrzeuge ab 2045 zu verbieten99. In Großbritannien sind von dem Neuzulas-
sungsverbot ab 2035 auch Plug-In-Hybridfahrzeuge betroffen.100 

Maßnahmenbeschreibung  

Das Verbrennerverbot umfasst das Zulassungsverbot von Neufahrzeugen mit Otto- 
und Dieselmotor als konventionelle Verbrennungsmotoren ab 2025. Das Verbot 
würde eine Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung und der Straßenverkehrs-
zulassungsverordnung bedeuten. Ein Verbot könnte direkt formuliert werden, indem 
Antriebssysteme mit Fremdzündungsmotor (Otto-Motor) bzw. Selbstzündungsmotor 
(Dieselmotor) verboten werden101. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht eine Ver-
schärfung der CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue 
leichte Nutzfahrzeuge (Verordnung (EU) 2019/631) vor, sodass Pkw mit Verbren-
nungsmotor keine Typgenehmigung mehr erhalten. Alternativ könnten den Natio-
nalstaaten Spielräume für eigene Verbrennerverbote eingeräumt werden102. 

Ein Verbrennerverbot setzt klare Signale, bietet Planungssicherheit und räumt Zeit 
für eine Umstellung der Hersteller, Infrastruktur und Nutzenden ein. Zudem ermög-
licht es eine sukzessive Umstellung der Pkw-Flotte, indem das Verbot Neuwagen 
adressiert und dadurch eine Flottenerneuerung initiiert. 

–––– 
96 tagesschau.de 2020a 
97 Tartler 2021 
98 Tartler 2021  
99 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2019a; autozeitung.de 2021 
100 tagesschau.de 2020b 
101 Greenpeace 2017: 6 
102 Stiftung Klimaneutralität 2021: 9 
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Die Vorschläge für ein konkretes Ausstiegsdatum variieren. Die Stiftung Klimaneut-
ralität resümiert, dass ein Verbrennerverbot ab 2030 umsetzbar wäre und spätestens 
ab 2035 notwendig ist103. Eine Studie aus Schweden kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Maximalwirkung der Maßnahme bis 2045 erreicht wird, wenn ein Verbot ab 
2025 umgesetzt wird, da Pkw mit Verbrennungsmotor noch bis zu 20 Jahre in der 
Flotte erhalten bleiben104. Mit dem Ziel der Bundesregierung, bis 2045 klimaneutral 
zu sein, wäre auch die Maximalwirkung für Deutschland mit einem Verbot ab 2025 
erreichbar, wie bereits vor 4 Jahren von Greenpeace gefordert wurde105. Die Stiftung 
Klimaneutralität kalkuliert für Deutschland mit einer ca. 15-jährigen Nutzungsdauer 
der Fahrzeuge, sodass das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 auch noch mit 
einem Verbrennungsverbot ab 2030 erreichbar bleibt. 

Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Das Verbrennerverbot ist mit der Förderung von Elektrofahrzeugen verknüpft. Wäh-
rend das Verbrennerverbot ein mittelfristiges Ziel darstellt, das eine „Übergangszeit“ 
gewährt, ist die Elektromobilitätsförderung ein kurz- bis mittelfristiges Instrument, 
um den Ausstieg durch das Verbrennerverbot vorzubereiten und einen frühzeitigen 
Wandel zu begünstigen. 

Dem Rechtgutachten der Stiftung Klimaneutralität folgend, müsste ein nationales 
Verbot durch eine entsprechende Regelung auf EU-Ebene flankiert werden – da aber 
im Rahmen des EU-Klimapakets „Fit for 55“ entsprechende Überlegungen diskutiert 
werden, könnte dieser Europäische Rahmen bereits bald gegeben sein.  

Kosten / Einnahmen  

Unmittelbare Kosten für die öffentliche Hand entstehen durch die Maßnahme nicht. 
Da ab etwa Mitte, spätestens in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre eine Preisparität 
von BEV und konventionellen Fahrzeugen erwartet wird, entstehen auch für Fahr-
zeugkund:innen keine zusätzlichen Kosten - im Gegenteil: durch geringere Gesamt-
kosten (TCO) für Kauf, Betrieb und Wartung von Elektrofahrzeugen fallen die Kosten 
für Pkw-Nutzer:innen geringer aus. 

Wirkung der Maßnahme 

Das Verbrennerverbot wirkt sich auf die Flottenzusammensetzung aus. Werden Neu-
fahrzeuge mit konventionellem Verbrennungsmotoren verboten, so steigt sukzessive 
der Anteil von Pkw mit alternativen Antrieben in der Flotte, während die Fahrzeuge 
mit konventionellem Verbrennungsmotor absolut und anteilig zurückgehen. 

Diese Maßnahme bewirkt, dass ab 2025 nur noch batterieelektrische Fahrzeuge neu 
zugelassen werden können beziehungsweise dürfen. Es werden 3.000.0000 jährlich 
neu zugelassene Fahrzeuge zu Grunde gelegt. Die vollständige Verschiebung bei den 
Neuzulassungen hin zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen führt dazu, dass elektri-
sche Fahrzeuge im Jahr 2030 40 Prozent des gesamten Pkw-Bestandes ausmachen 

–––– 
103 Stiftung Klimaneutralität 2021: 11 
104 welt.de 2021  
105 Greenpeace 2017 
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würden. In der Baseline-Entwicklung dagegen würde ihr Anteil in 2030 17 Prozent 
betragen. 

Es wird davon ausgegangen, dass mit E-Fahrzeugen dabei im Schnitt die gleiche Jah-
resfahrleistung erbracht wird wie mit konventionell angetriebenen Pkw. Für die Wir-
kungsabschätzung wird die zukünftige Effizienzentwicklung für alle Antriebsarten 
gemäß Technologiemix-Szenario der Dena- Leitstudie zugrunde gelegt (vgl. Maß-
nahme Kfz- und Neuzulassungssteuer), die Gesamtfahrleistung bleibt gegenüber der 
Baseline-Entwicklung gleich. 

Insgesamt ließen sich gegenüber der Baseline-Entwicklung bis zum Jahr 2030 insge-
samt 43.562.000 Tonnen CO2 einsparen.  
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3.8 Anhebung des CO2-Preises für Diesel- und Benzinkraftstoffe  
Die hier untersuchte Maßnahme sieht vor, die Kosten für CO2-Zertifikate für fossile 
Kraftstoffe im Rahmen des nationalen Emissionshandelssystems (nEHS) von derzeit 
21 €/t CO2 auf 80 €/t im Jahr 2022 erhöht werden. Durch eine jährliche Verteue-
rung um ca. 17 €/t CO2 soll bis zum Jahr 2030 ein Niveau von 215 €/t CO2 erreicht 
und konstant gehalten werden.  

Adressat und Wirkungsweise 

n Adressat: Die direkten Adressaten der Maßnahme sind die Inverkehrbringer von 
Kraftstoffen u.a. von Benzin- und Dieselkraftstoffen. Die Inverkehrbringer von 
Kraftstoffen werden die Mehrkosten auf die Endverbraucher überwälzen. Diese 
indirekten Adressaten, bei denen eine Verhaltensänderung erreicht werden soll, 
sind private und gewerbliche Nutzer von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. 

n Wirkungsweise: Durch die Maßnahme werden Diesel- und Benzinkraftstoffe ver-
teuert. Die Nutzung von Elektrofahrzeugen und öffentlichen Verkehrsträgern wird 
im Vergleich - bzw. je nach Verwendung der Einnahmen aus dem Zertifikatssys-
tem auch absolut - günstiger. Insgesamt können die folgenden Wirkungsrichtun-
gen identifiziert werden 

n Mobilitätsverhalten: Verzicht auf nicht notwendige private motorisierte Fahr-
zeugnutzung, Verlagerung auf öffentliche Verkehrsmittel.  

n Fahrzeugflotte: Kauf effizienterer Fahrzeuge, Kauf von E-Fahrzeugen.  

Politische Handlungsebene und Status Quo 

Seit Januar 2021 besteht in Deutschland das nEHS zur CO2-Bepreisung von Kraft-
stoffen, die bislang nicht durch den Europäischen Emissionshandel (EU-ETS) erfasst 
werden. Inverkehrbringer von Kraftstoffen müssen für jede Tonne CO2, die bei der 
Verbrennung der von ihnen verkauften Kraftstoffe emittiert wird, ein Zertifikat er-
werben und bei der Deutschen Emissionshandelsstelle abgeben. In der derzeitigen 
Einführungsphase (2021-2025) startet der Zertifikatspreis mit 25 €/t CO2. Bis 2025 
wird dieser Festpreis auf 55 € angehoben. Ab 2026 sollen die Zertifikate versteigert 
werden, mit einem vorgegebenen Preiskorridor von 55 bis 65 €/t.  

Der derzeitige Einstiegspreis für Zertifikate führt zu einer Preissteigerung von 6 ct/l 
Superbenzin und 7 ct/l Diesel. Bis zum Jahr 2025 erwartet die DEHSt einen Anstieg 
um 13 ct bzw. 15 ct/l (alle Zahlen ohne Umsatzsteuer). Diese Preiseffekte werden je-
doch als zu gering erachtet, um eine hinreichende Lenkungswirkung zu erzielen.106  

Durch die von Greenpeace vorgeschlagene Maßnahme würde der Preis für Zertifikate 
für Diesel- und Benzinkraftstoffe von 21 €/t CO2 ab 2022 auf 80 €/t erhöht. Bis zum 
Jahr 2030 würde dieser weiter auf 215 €/t ansteigen und auf diesem Niveau gehal-
ten. Dies entspricht einer jährlichen Verteuerung um ca.17 €/t CO2. Der Endbetrag 
ergibt sich aus dem Kostensatz für Klimakosten, den das Umweltbundesamt für das 
Jahr 2030 empfiehlt.107  

–––– 
106 Bundesrechnungshof 2020  
107 Umweltbundesamt 2020b:.8 
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Das nEHS für Emissionen, die nicht über den EU-ETS erfasst sind, ist im Klimapro-
gramm der Bundesregierung verankert und im BEHG festgelegt. Dieses System wird 
beibehalten, lediglich der (bundes-)politisch festgelegte Zertifikatspreis für Benzin- 
und Dieselkraftstoffe wird verändert. Der Bundesrechnungshof schätzt die bestehen-
den Zertifikatpreise für zu niedrig ein, um die Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 zu 
erreichen. Daraus ergebe sich außerdem, dass die Bundesrepublik erhebliche Men-
gen an Emissionszuweisungen, im Umfang von bis zu 13 Mrd. Euro, von anderen 
EU-Mitgliedstaaten erwerben müsse. Das Bundesministerium der Finanzen hat die 
Möglichkeit der Nachsteuerung über den CO2-Preis bestätigt.  

Maßnahmenbeschreibung  

Das bestehende System der Bepreisung für Benzin- und Dieselkraftstoffe soll beibe-
halten werden. Lediglich der Preis für CO2-Zertifikate unter dem nEHS wird erhöht. 
Dabei orientiert sich die Höhe des Preises sich am Energie- bzw. CO2-Gehalt der 
Kraftstoffe, d.h. Diesel wird stärker belastet als Benzin. 

Derzeit bildet sich der Preis für Kraftstoffe aus den Produktbeschaffungskosten, (ein-
schließlich der Zertifikatskosten), der Energiesteuer (derzeit 65,45 ct/l für Superben-
zin und 47,04 ct/l für Diesel), dem Deckungsbeitrag, sowie der der Umsatzsteuer. 
Durch die verteuerten Zertifikate würde sich der Benzin- und Dieselpreis unter sonst 
konstanten Bedingungen wie folgt verändern:    

 

Tabelle 2: Entwicklung der Kraftstoffpreise unter dem Brennstoffhandelsgesetz und im hier vorge-
schlagenen Ansatz 

 

–––– 
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Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 

Die CO2-basierte Bepreisung von Benzin und Dieselkraftstoffen hat einen Vertei-
lungswirkung, bei einer kurzfristig geringen Preiselastizität bei Kraftstoffen. Um ne-
gative Effekte vor allem auf Haushalte mit niedrigem Einkommen abzufedern bzw. 
diese sogar insgesamt zu entlasten, werden die Einnahmen aus dem Zertifikatesys-
tem an die Bevölkerung zurück verteilt. Derzeit werden die generierten Einnahmen 
zur u.a. Senkung der EEG-Umlage sowie für eine (aus Klimasicht kontraproduktive) 
befristete Erhöhung der Entfernungspauschale genutzt. Weiterhin wird über eine 
‘Klimaprämie’, bei der alle Einwohner oder Haushalte pro-Kopf denselben Erstat-
tungsbetrag erhalten, debattiert.  

Eine Reduzierung der EEG-Umlage würde die Nutzung von E-Fahrzeugen vergünsti-
gen. Letztlich setzt die gewünschte Verhaltensänderung die Verfügbarkeit eines flä-
chendeckenden, preiswerten und attraktiven öffentlichen Verkehrsangebotes vo-
raus. Neben der Senkung der Strompreise sollte die Ausweitung und Verbesserung 
des ÖPNV, vor allem in ländlichen Gegenden durch die Einnahmen aus dem nEHS 
vorangetrieben werden.  

Wirkung der Maßnahme 

Ein höherer CO2-Preis bewirkt einen Rückgang der Verkehrsleistung vor allem von 
benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen. Kosten von 25 Euro je Tonne CO2 bedeu-
ten einen Preisanstieg beim Kraftstoff von etwa fünf Prozent. Dies wiederum bewirkt 
bei einer angenommen Preiselastizität für die Nachfrage von 0,25 (vgl. Kapitel 2)  
eine Reduktion der Verkehrsleistung um 1,25 Prozent. Das heißt, jeder Euro pro 
Tonne CO2 bewirkt bei benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen eine Reduktion 
der Fahrleistung um 0,05 Prozent.  

Ein CO2-Preis von 80 Euro in 2022, der bis 2030 auf 215 Tonnen steigt, würde somit 
bei den benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen in 2022 gegenüber 2021 zu einem 
Rückgang der Verkehrsleistung von 4 Prozent und in den Folgejahren zu einer weite-
ren Reduzierung der Verkehrsleistung von etwa einem Prozent pro Jahr führen. Da 
elektrisch betriebene Fahrzeuge von der CO2-Bepreisung von fossilen Kraftstoffen 
nicht betroffen würde sich ihre Verkehrsleistung gegenüber der Baseline im Zeit-
raum 2022 bis 2030 nicht ändern. Insgesamt würde die Verkehrsleistung von ben-
zin- und dieselbetriebenen Pkws in 2030 um zwölf Prozent unterhalb der Baseline-
Entwicklung liegen. 

Es ist plausibel anzunehmen, dass ein höherer CO2-Preis auf Diesel- und Benzin-
kraftstoffe zu einer Verkehrsverlagerung führen und den Shift bei den Antriebstech-
nologien hin zu elektrischen Fahrzeugen beschleunigen kann. Diese Wirkung kann 
jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. 

Eine gegenüber der Baseline-Entwicklung zusätzliche Wirkung auf einen Shift bei 
der Antriebstechnologie wird für diese Maßnahme nicht angenommen. Die zukünf-
tige Effizienzentwicklung für alle Antriebsarten wird gemäß Technologiemix-Szena-
rio der Dena- Leitstudie angenommen (vgl. Maßnahme Kfz- und Neuzulassungs-
steuer). 
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Basierend auf der Reduzierung der Verkehrsleistung bei den fossilen Antrieben wird 
die Minderungswirkung gegenüber der Baseline-Entwicklung bis zum Jahr 2030 auf 
16.496.000 Tonnen CO2 geschätzt. 
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4 Fazit 
Der Autoverkehr als wesentlicher Verursacher von Treibhausgasemissionen im Ver-
kehr muss dringend durch wirksame Maßnahmen adressiert werden, um eine 
schnelle Erreichung der Klimaziele möglich zu machen und das Budget, welches zur 
Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels noch zur Verfügung steht, nicht zu überschreiten. 

Die Kurzstudie hat Maßnahmen identifiziert, die bei konsequenter Umsetzung zum 
Erreichen der nationalen Klimaziele im Verkehrsbereich beitragen können. Nicht un-
tersucht wurden Maßnahmen und Instrumente, die auf Emissionsminderungen im 
Schienen-, Wasser und Flugverkehr hinwirken. Maßnahmen und Instrumente im 
Straßengüterverkehr wurden ebenso nicht systematisch untersucht.   

Das vorgeschlagene Set an Maßnahmen und Instrumenten fokussiert auf verschie-
dene Dimensionen des Autoverkehrs: Auf die Kaufentscheidung für oder gegen ein 
Auto sowie auf die Abschaffung eines vorhandenen Fahrzeugs; auf die Zusammen-
setzung der Pkw-Flotte nach Antrieb, Emissionen und Gewicht der Fahrzeuge;  auf 
die Verkehrsmittelwahl – also, ob überhaupt das Auto genutzt wird oder stattdessen 
der Umweltverbund aus Öffentlichem Verkehr, Rad- und Fußverkehr sowie Sharing-
Angeboten, und schließlich auch auf die Nutzungsweise und den Betrieb der Fahr-
zeuge. 

Die Wirkungsabschätzung hat gezeigt, dass mit den dargestellten Maßnahmen rele-
vante CO2-Einsparungen möglich sind, die die Erreichung der aktuellen deutschen 
Klimaziele ermöglichen - und darüber hinaus auch einen Beitrag zur Erreichung 
schärferer Klimaziele möglich machen, die im Kontext des Budgetansatzes notwen-
dig wären. Die mit Abstand stärkste Wirkung entfaltet dabei ein Verbrenner-Neuzu-
lassungsverbot ab 2025 – die verbindliche Geltung führt zur Umstellung ausnahms-
los aller Neufahrzeuge, die Wirkung ist damit stärker als die Anreizwirkungen ande-
rer Instrumente, die nur einen Teil der Kauf- und Verhaltensentscheidungen beein-
flussen. Die zweitgrößte Wirkung entfaltet die Reform der Kfz-Steuer zusammen mit 
der Einführung einer Neuzulassungssteuer. Doch auch der Großteil der weiteren 
Maßnahmen kann zu erheblichen Treibhausgas-Einsparungen beitragen. 

 

Abbildung 4: THG-Minderungswirkung der Maßnahmen im Vergleich (eigene Darstellung) 

Im Vergleich mit den Zielen des Klimaschutzgesetzes und dem Budgetansatzes wird 
deutlich, dass nicht einzelne Maßnahmen ausreichen, um eine umfassende CO2-
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Reduktion zu erreichen, sondern dass mehrere Maßnahmen und Instrumente mitei-
nander kombiniert angewendet werden müssen, um Synergien zu schaffen.  

Da viele in der Studie vorgeschlagenen Instrumente die gleiche Wirkungsrichtungen 
haben – etwa den Shift bei der Antriebstechnologien oder die Reduzierung der Ver-
kehrsleistung –  lassen sich die hier abgeschätzten Einzel-Wirkungen der Instru-
mente nicht summieren, wenn diese parallel umgesetzt würden. Zur Abschätzung 
der Effekte von Maßnahmenbündeln wäre daher eine umfassende Modellierung der 
Wirkungen notwendig. 

Die Studie zeigt jedoch, dass viele der vorgeschlagenen Maßnahmen und Instru-
mente ein großes Potenzial haben, einen Beitrag zur Zielerreichung zu leisten. Dafür 
muss die Umsetzung allerdings rasch beginnen – weitere Verzögerungen machen die 
Zielerreichung dagegen zunehmend schwerer; nicht zuletzt durch die Lebensdauer 
von Neufahrzeugen, die die Zusammensetzung des Fuhrparks auf Jahre bestimmen, 
durch ‚lock-in-Effekte‘ und Pfadabhängigkeiten aus gebauter Infrastruktur und 
durch die langjährigen Planungsvorläufe von notwendigen Energie- und Infrastruk-
turvorhaben, die für die Marktdurchdringung der E-Mobilität zentral sind. Die Um-
setzung muss zudem ein ambitioniertes Niveau erreichen –marginale Preisanreize 
laufen Gefahr, keine verhaltenswirksamen Signale auszusenden, ein zu später Aus-
stieg aus Verbrennungsfahrzeugen und Fernstraßenausbau stärken gegenläufige 
Tendenzen, statt einen klaren Reduktionspfad einzuschlagen.  

Schließlich ist es notwendig, neben dem Fokus auf den Pkw, den diese Studie vor-
nimmt, die Verkehrswende umfassend voranzutreiben: Durch ebenso ambitionierte 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verlagerung von Personenverkehr sowie im Güter- 
Wasser- und Luftverkehr. 
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